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Beginn der Sitzung: 15 Uhr 10 Minuten. 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! 
Ich eröffne die 47. Sitzung des Bayerischen Land
tags und übergebe die Liste der entschuldigten Kol
legen zu Protokoll.*) - Die Verzögerung zu Be
ginn ist bedingt durch eine etwas verspätet zu Ende 
gegangene Fraktionssitzung. Ich möchte doch bit
ten, künftighin bei derartigen Sitzungen dem Be
ginn der Plenarsitzung gebührend Rechnung tragen 
zu wollen. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 
Hohes Haus, vor Eintritt in die Tagesordnung habe 
ich die traurige Pflicht, 

(die Anwesenden erheben sich) 

Sie vom Ableben eines ehemaligen Mitgliedes des 
Hohen Hauses in Kenntnis zu setzen. Am 8. Juni 
1968 verstarb in Nürnberg im Alter von 74 Jahren 
Herr Wilhelm Behringer, der dem Bayerischen 
Landtag in der zweiten Wahlperiode von 1950 b\s 
1954 als Wahlkreisabgeordneter von Mittelfranken 
angehört hatte. 

Der Verstorbene entstammt einer alten Nürn
berger Lehrersfamilie und hat sich nach entbeh
rungsreichen Jugend- und Lehrjahren im Ausland 
als Inhaber der Spielwaren-Exportfirma Behringer 
& Co. zum Fabrikanten, Großhändler und Expor
teur emporgearbeitet. Nach Gründung der FDP 
war er Vorstandsmitglied und engster Mitarbeiter 
des verstorbenen Abgeordneten Dr. Fritz Linnert. 
In der Nürnberger Kommunalpolitik wirkte er als 
ehrenamtlicher Stadtrat und Vorsitzender der 
FDP-Fraktion. 

Im Bayerischen Landtag brachte er seine beruf
lichen Kenntnisse und Erfahrungen als Mitglied 
des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr in den 
vier Jahren seiner Zugehörigkeit zur bayerischen 
Volksvertretung zur Geltung. 

Der Bayerische Landtag wird seinem ehemaligen 
Mitglied, dessen sich manche von Ihnen sicher noch 
aus der gemeinsamen Arbeit erinnern können, stets 
ein ehrendes Gedenken bewahren. - Sie haben 
sich zum Zeichen der Trauer von den Sitzen er
hoben. Ich danke Ihnen. 

Weiter möchte ich Ihnen noch vor Eintritt in· die 
Tagesordnung davon Kenntnis geben, daß seit der 
letzten Vollsitzung mehrere Mitglieder dieses Ho
hen Hauses besondere Geburtstagsjubiläen feiern 
konnten. 

Am 27. Mai konnte Herr Staatsminister a. D. 
Dr. h. c. Richard Oechsle, einer der bekanntesten 
Politiker unseres Landes, das siebte Lebensjahr
zehnt vollenden. Weisheit und Bescheidenheit, die 
diesen hochgeschätzten Kollegen gleichermaßen aus
zeichnen, haben ihm eingegeben, daß es nach sieben 
Dezennien an der Zeit ist, das rastlose Schaffen durch 
einen längeren Kuraufenthalt zu unterbrechen und 
damit - sicherlich nicht ohne Absicht - auch gro
ßen Geburtstagsehrungen zu entgehen. Daß dieser 
zweite Plan nicht ganz aufgehen wird, ist wohl ab
zusehen; denn ich hoffe, daß Sie, meine verehrten 
Damen und Herren, damit einverstanden sind, daß 
ich, nachdem ich meine Glückwünsche in einem 

Geburtstagsschreiben schon kurz dargebracht habe, 
di.e Gratulationsworte namens des Hohen Hauses 
für die erste Vollsitzung im Juli aufspare, wenn 
Herr Dr. Oechsle, ausgerastet und zu neuen Taten 
bereit, wieder in unserer Mitte weilen wird. 

Der nächste Jubilar ist Herr Kollege Wilhelm 
Winkler, der am 30. Mai sein 60. Lebensjahr voll
endete. 

(Beifall) 

Seit 1952 als Landrat in Pegnitz seines Amtes wal
tend, .gehört er unserem Parlament ab November 
1966 an. Mit dem ihm eigenen jugendlichen 
Schwung, der 60 Jahre nie erraten ließe, hat er die
se zusätzliche Aufgabe angepackt und ist derzeit für 
die Fraktion der CSU in drei Ausschüssen, nämlich 
für Fragen des Beamtenrechts und def Besoldung, 
für die Geschäftsordnung und Wahlprüfung und 
zur Information über Bundesangelegenheiten, tätig. 

Ich möchte, auch in Ihrer aller Namen, meinem 
Jahrgangskollegen recht herzlich gratulieren und 
ihm alles Gute für sein persönliches Wohlergehen 
und seine parlamentarische Zukunft wünschen. 

Das nächste Geburtstagskind dieses Hohen Hau
ses in der chronologischen Reihenfolge ist unser 
Herr Kollege Hans Kramer, der am 9. Juni sein 
65. Lebensjahr vollendet hat. 

(Beifall) · 

Mit ganz besonderer Freude gratulier~ ich in Ihrer 
aller Namen auf das herzlichste diesem Jubilar, ge
hört er doch zu dem Fähnlein der zehn aufrechten 
Streiter dieses Hohen Hauses, die dem bayerischen 
Parlament seit Beginn der ersten Wahlperiode im 
Dezember 1946 angehören. Bereits vorher war er 
Mitglied der Verfassunggebenden Landesversamm
lung gewesen. 

22 Jahre im Dienst der Volksvertretung unseres 
Landes, stets als Stimmkreisabgeordneter von 
Augsburg, schlagen sich in einer ganzen Reihe von 
Tätigkeiten nieder, die das Archiv unsere"S Hauses 
fein säuberlich verzeichnet hat. Von den Aus
schüssen, denen Herr Kollege Kramer für die Frak
tion der SPD im Laufe dieser Jahre angehörte, sind 
vor allem zu nennen die seit 1948 bis heute wäh
rende Mitarbeit im Ausschuß für Verfassungs-, 
Rechts- und Kommunalfragen - in dem auch ich 
Gelegenheit hatte, jahrelang mit Kollegen Kramer 
gemeinschaftlich tätig sein zu können-, ferner der 
Besoldungsausschuß, der Wirtschaftsausschuß, der 
Ausschuß Bayern-Pfalz und der Ausschuß für die 
Geschäftsordnung und Wahlprüfung, dem er von 
1950 bis 1966, davon in der zweiten Wahlperiode 
als Vorsitzender und in der fünften Wahlperiode 
als stellvertretender Vorsitzender, angehörte. -
Auch seine Tätigkeit als stellvertretendes Mitglied 
des Verfassungsgerichtshofs seit 1954 und seit 
1. März 1967 als nichtberufsrichterliches Mitglied 
ist zu erwähnen. 

*) Nach Artikel 4 Absatz 2 des Aufwandsentschädi
gungsgesetzes sind entschuldigt bzw. beurlaubt die . 
Abgeordneten Essl, Fink Otto, Klughammer, Krauß, 
Mack, Dr. Oechsle, Rauter, Seifert, Sichler, Sonntag, 
Schlichtinger und Stiefvater. 
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(Präsident Hanauer) 

Wir freuen uns, daß der Jubilar in gewohnter 
Rüstigkeit mit dem ihm eigenen Pflichtbewußtsein 
in unserer Mitte weilt. So wünsche ich Ihnen, lieber 
Herr Kollege Kramer, auch im Namen aller Mit
glieder dieses Hohen Hauses, für viele Jahre gute 
Gesundheit und Befriedigung in Ihrer politischen 
Tätigkeit, die nun schon über zwei Jahrzehnte ein 
Dienst an Bayern genannt werden darf. 

Ich wiederhole die Worte, mit denen ich mein 
Glückwunschschreiben beendete: Im Maximilia
neum wollen wir die Erfahrung der Senioren nicht 
entbehren. 

(Beifall) 

Und als letzter in dieser Gratulationskette ist 
noch zu nennen Herr Kollege Hermann Stiefvater, 
dessen Wiegenfest sich am 11. Juni gleichfalls zum 
65. Male gejährt hat. Aber so, wie Herr Kollege 
Oechsle auf Erholungsreise, ist Kollege Stiefvater 
auf Hochzeitsreise 

(Heiterkeit) 

und deshalb nicht anwesend. Ich möchte aber doch 
um der Chronik willen auch hier kurz unter Vor
behalt einer späteren Wiederholung, wenn er wie
der unter uns weilt, seiner in Ehren gedenken. Ein 
abwechslungs- und tatenreiches Leben hat ihn nach 
25 Jahren aktiven Soldatseins - Herr Kollege 
Kiene, junges Eheglück gibt es auch bei ande
ren!-, 

(Heiterkeit) 

zuletzt als Oberstleutnant und Regimentskomman
deur, über eine erfolgreiche Kaufmannstätigkeit in 
die Kommunalpolitik in Straubing und von da im 
November 1958 in das bayerische Parlament ge
führt. Ihm gehört er als Wahlkreisabgeordneter 
von Niederbayern seit der vierten Wahlperiode an. 
Am 1. Mai 1960 berufsmäßiger Bürgermeister von 
Straubing geworden, wirkte er in der Legislative 
für die Fraktion der SPD in den Ausschüssen für 
Ernährung und Landwirtschaft, für Sicherheits
fragen und für die Geschäftsordnung und Wahl
prüfung. Am 1. Juli 1959 war er Mitglied der Bun
desversammlung in Berlin. 

Ich wünsche Herrn Kollegen Stiefvater, dessen 
reiche kommunalpolitische Erfahrung dem Hohen 
Hause stets von Nutzen war, für viele kommende 
Jahre, die er sich eben selbst durch einen jungen 
Ehestand verschönert hat, alles Gute! 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, das 
Bayerische Fernsehen hat gebeten, während der 
Vollsitzungen heute und morgen Aufnahmen im 
Plenarsaal machen zu dürfen. Erhebt sich dagegen 
Widerspruch? - Das ist nicht der Fall. Damit ist 
es genehmigt. 

Und nun kommen wir zur Tagesordnung. 

Ich rufe auf 
Mündliche Anfragen gemäß § 78 der Ge

schäftsordnung 
Erster Fragesteller - schon sprungbereit - ist 

Herr Abgeordneter von Feury. Ich erteile ihm das 
Wort. 

2 

von Feury (CSU): Hohes Haus, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Staatsminister für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten. 

Im abgelaufenen Jahr und in den vergangenen 
Monaten hat sich gezeigt, daß die im Rahmen der 
EWG-Marktordnungen notwendige Feststellung 
der Referenzpreise für Rinder und Schweine auf 
den Märkten in Nordrhein-Westfalen kein geeigne
tes Verfahren darstellt, um ein tatsächliches Bild 
von den Lebendviehmärkten in der Bundesrepu
blik zu gewinnen. Die bayerische Landwirtschaft 
hat aus dieser unbefriedigenden Situation seit län
gerem die Forderung auf Einbeziehung· süddeut
scher Überschußmärkte wie München und Nürn
berg in die Preisfeststellung vorgebracht. 

Ich frage den Herrn Staatsminister für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten, wie weit diese 
Bemühungen inzwischen gediehen sind, um den 
besonderen Verhältnissen der bayerischen Land
wirtschaft besser Rechnung zu tragen. 

Präsident Hanauer: Die Frage beantwortet der 
Herr Staatsminister für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten. 

Staatsminister Dr. Hundhammer: Herr Präsi
dent, Hohes Haus! Das Bayerische Staatsministe
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
hat bereits bei den Beratungen im zuständigen 
Bundesministerium über die EWG-Marktordnun
gen für Rind- und Schweinefleisch sowie bei Be
handlung einschlägiger Fragen im Agrarausschuß 
des Bundesrates gefordert, daß in den Kreis der 
Referenzmärkte, auf denen die nationalen Markt
preise für Rinder und Schweine festgestellt wer
den, auch Märkte aus den Erzeugergebieten auf
genommen werden. Aus Bayern kommen dafür die 
Märkte München und N ü r n b er g in Be
tracht. Das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten hat kürzlich verlauten 
lassen, daß sie Zahl der Referenzmärkte in Nord
rhein-Westfalen herabgesetzt wird und dafür 
Märkte in den Überschußgebieten aufgenommen 
werden. Mit Sicherheit wird künftig im Sinne der 
Anfrage des Herrn Abgeordneten von Feury der 
Schlachtviehgroßmarkt München Referenzmarkt 
für Rinder und Schweine sein. 

(Beifall) 

Die Frage, ob auch der Schlachtviehgroßmarkt 
Nürnberg zum Referenzmarkt erklärt wird, ist zur 
Zeit noch offen. Mein Ministerium bleibt in dieser 
Richtung weiter bemüht. 

(Beifall - Abg. Haisch: Das muß auch für 
Milch gelten!) 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist. der 
Herr Abgeordnete Mohrmann. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Mohrmann (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Staatsminister des Innern. 
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Am 6. Dezember 1967 teilten Sie' dem Herrn 
Präsidenten des Bayerischen Landtags mit, daß es 
sich als schwierig erwiesen hat, den Beschluß des 
Bayerischen Landtags vom 8. Juli 1965 - Beilage 
2150 - i:tuszuführen. Mit dem Ergebnis sei daher 
vor Mai 1968 nicht zu rechnen. 

Ich frage den Herrn Staatsminister, ob er in na
her Zukunft die vom Landtag gewünschte reprä
sentative Statistik des Gesundheitszustandes der in 
der Landwirtschaft Tätigen vorlegen wird. 

Präsident Hanauer: Die Anfrage beantwortet der 
Herr Staatsminister des Innern. 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Auf die An
frage des Herrn Abgeordneten Mohrmann kann ich 
folgendes erwidern: 

Die vom Bayerischen Landtag gewünschte re
präsentative Statistik über den Gesundheitszustand 
der in der Landwirtschaft Tätigen wird vorgelegt 
werden, sobald die beim Mikrozensus 1966 erhal
tenen Zahlen. vom Statistischen Bundesamt aufbe
reitet und die einzelnen Krankheiten vom Bayeri
schen Statistischen Landesamt zu Kraiikheitsgrup
pen zusammengefaßt sind. Damit wird in etwa zwei 
Monaten zu rechnen sein. Ich hoffe, daß das nicht 
wiederum zu optimistisch kalkuliert ist. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Dr. von der Heydte. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Dr. Dr. von der Heydte (CSU): Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Meine Frage riclitet' sich 
an den Herrn Staatsminister des Innern; sie lautet: 

Wie hoch veranschlagt der Herr Staatsminister 
des Innern die Kosten, die seit 1. Januar der 
öffentlichen Hand - und damit mittelbar dem 
bayerischen Steuerzahler - durch Demonstratio
nen oder sonstige Aktionen radikaler Gruppen ent-
standen sind? · 

Präsident Hanauer: Die Anfrage beantwortet der 
Herr Staatsminister des Innern. 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Auf die An

, frage des Herrn Abgeordneten Dr. von der Heydte 
darf ich folgendes erwidern: 

Soweit von meinem Ministerium aus überschlä-· 
gig geschätzt werden kann - das sind also zwei 
Einschränkungen -, sind im Jahre 1968 der öffent
lichen Hand, also Staat und. Gemeinden zusammen
genommen, durch Demonstrationen mindestens -

.das ist vorsichtig geschätzt und bewegt sich an der 
, unteren Grenze der tatsächlich entstandenen Ko-
sten - ca. 700 000 DM an Kosten entstanden. Diese 
setzen sich aus Personal- und Sacllaufwand zusam
men und schließen insbesondere die Überstunden 
der eingesetzten Polizeibeamten ein. ,Was darüber 
hinaus im Ablauf der polizeilichen Aufgab!=n an 

· Erschwernissen in der Erfüllung der laufenden 
Aufgaben entstanden ist, ist natürlich in Zahlen 
nicht auszudrücken. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Schneider. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Schneider (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Staatsminister für Unterricht und Kultus; 
sie lautet: 

Durch Verfügung vom 25. April 1968 wurde die 
Richtzahl für .die Klassenstärke an Realschulen 
wesentlich erhöht, in der 7. Klasse zum Beispiel 
von 40 au:f 45. Ich frage, ob bei dieser hohen 
Klassenstärke, insbesondere in den Anfangsklassen, 
eine zuverlässige Beurteilung der Schüler während 
der dreimonatigen Probezeit möglich ist. 

Präsident Hanauer: Die Anfrage beantwortet der 
-Herr Staatssekretär im Staatsministeritirri für Un
terricht und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Meine Antwort auf die An
frage des Herrn Kollegen Schneider lautet: . 

Die Schulordnung für die Mittelschulen in Bay
ern von 1962 bestimmt in § . 3 Absatz 3, daß die 
Zahl der Schüler in der 7. Klasse der vierstufigen 
Realschule nicht über 40 betragen soll. In den Aus
führungsbestimmungen ist dagegen festgehalten, 
daß geringfügige Überschreitungen der Richtzahlen 
für die Klassenstärken bis zur Behebung der Schul
raum.not in Kauf genommen werden müssen. We
gen der angespannten Personal-, aber auch wegeD; 
der angespannten Haushaltslage sowie wegen der 
weiter stark wachsenden Schülerzahlen an den 
Realschulen, aber auch noch wegen der Schulraum
frage, ist es nicht möglich, die in der Schulordnung 
festgelegten Richtzahlen an allen bayerischen Real
schulen einzuhalten. Es war deshalb notwendig, 
für die Klassenbildung Richtlinien zu erlassen. Dies 
ist mit einer Ministerialentschließung vom 25. April 
1968 geschehen. Es wurde darin bestimmt, daß 
Parallelklassen nur dann gebildet werden können, 
wenn' die Schülerzahlen die in der Schulordnung 
vorgesehenen RiChtzahlen um ein Achtel und mehr 
überschreiten. ·Nach den vorliegenden Meldungen 
der Schulen aus den bayerischen Landen wird die 
Schülerzahl von 45 pro Klasse nur in ganz wenigen 

·Ausnahmefällen erreicht. Im übrigen ist es immer 
dem Einsatz der betreffenden l.ehrkräfte zu ver
danken, daß sie die Beurteilung der Kinder auch 
in größeren Klassen optimal vornehmen. 

(Abg. Schneider: Eine Zusatzfrage!) 

Präsident Hanauer: Zu einer Zusatzfrage der 
Herr Abgeordnete Schneider! 

Schneider (SPD): Herr Staatssekretär, d~e Schul
räume, insbesondere die der neuen Realschulen, die 
in den letzten Jahren gebaut wurden, wurden 
ebenfalls auf Grund ministerieller Hinweise und 
Richtlini~n auf geringere Schülerzahlen angelegt. 
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Glauben Sie, daß der Unterricht nunmehr ord
nungsgemäß durchgeführt werden kann, auch wenn 
eine bedeutend höhere Schülerzahl in diesen Räu
men unterrichtet werden muß? 

Präsident Hanauer: Die Zusatzfrage beantwortet 
der Herr Staatssekretär im Staatsministeriuin für 
Unterricht und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, mei
ne Damen und Herren! Zunächst darf ich sagen, 
daß es keine bedeutend höhere Schülerzahl sein 
soll. Ich verweise auf meine Antwort von soeben. 
Zum anderen wird es sich auch um Ausnahme
fälle handeln, nämlich dort, wo die neuen Schul
säle nach unseren Schulbaurichtlinien für 40 Schü
ler maximal eingerichtet sind. Wir hoffen, daß das 
wirklich nur für eine Übergangszeit in Bayern 
notwendig sein wird. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Helmschrott. Ich erteile ihm das 
Wort. 

He!mschrott (CSU): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Nach meiner Kenntnis soll eine 
zusätzliche Förderung von Studenten und Referen
daren in den mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fächern durch die „Stiftung Volkswagenwerk" er
folgen. 

Ich frage den Herrn Staatsminister für Unter
richt und Kultus: Ist damit zu rechnen, daß die 
Kultusminister der Länder die Richtlinien noch vor 
Beginn dieses Wintersemesters bekanntgeben wer
den? 

Präsident Hanauer: Die Antwort gibt der Herr 
Staatssekretär im Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Dies ist meine Antwort auf die Anfrage des 
Herrn Kollegen Helmschrott: 

Die „Stiftung Volkswagenwerk" beabsichtigt, 
Studierende der Mathematik und der Naturwissen
schaften - Physik, Chemie, Biologie - mit dem 
Ziel des Lehramts an Gymnasien sowie Studien
referendare dieser Fächer zur Behebung des Leh
rermangels finanziell zu fördern. In Zusammen
arbeit mit den Kultusministerien der Länder hat 
die „Stiftung Volkswagenwerk" Förderungsricht
linien ausgearbeitet, mit denen sich das Bayeri
sche Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
einverstanden erklärt hat. Eine endgültige Ent
scheidung über das gesamte Projekt trifft das Kura
torium der „Stiftung Volkswagenwerk" voraus
sichtlich erst am 22. Juni 1968. Vorbehaltlich dieser 
Entscheidung ist vorgesehen, das Förderungspro
gramm noch im Herbst 1968 anlaufen zu lassen. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Rummel; ich erteile ihm das 
Wort. 

Rummel (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Durch das von der Mehrheit dieses 
Hauses vor einiger Zeit beschlossene Gesetz zur 
Einschränkung der Lehr- und Lernmittelfreiheit 
wurden Einkommenshöchstgrenzen festgelegt, wo- . 
nach Eltern ab einem bestimmten Einkommen 
Schulbücher für ihre Kinder. selbst ]Jeschaffen müs
sen. 

Ich frage den Herrn Staatsminister für Unter
richt und Kultus: Ist Ihnen bekannt, daß an einigen 
Schulen an die Kinder dieser Eltern die alten 
Schulbücher nicht ausgegeben werden dürfen, ob
wohl sie in genügender Zahl vorhanden sind, ande
rerseits aber die Eltern neue Schulbücher für ihre 
Kinder kaufen müssen? 

(Abg. Schmidramsl: Das stimmt nicht!) 

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Ich darf Ihre Frage, 
Herr Kollege Rummel, wie folgt beantworten: So
weit mehr Schulbücher an den Schulen vorhanden 
sind, als für Zwecke der Lernmittelfreiheit benö
tigt werden, werden sie in den Schulen in den 
kommenden Schuljahren sicher gut verwendet wer
den können. Sind an einer Schule für den Unter
richt noch voll brauchbare Bücher in ausreichender 
Zahl vorhanden, können diese Bücher selbstver
ständlich auch an die Schüler abgegeben werden, 
deren Erziehungsberechtigte verpflichtet sind, die 
Schulbücher selbst zu erwerben, und zwar nach 
Abschnitt III usw. der Vo 11 zu g s bekannt -
m ach u n g. Da diese kostensparende Regelung 
des Ministeriums auch im Interesse der kommuna
len Sachaufwandsträger liegt, können gegen sle 
rechtliche Bedenken nicht geltend gemacht wer
den. 

(Zuruf von der SPD: Wie in Schilda! - Abg. 
Rummel: Eine Zusatzfrage!) 

Präsident Hanauer: Zu einer Zusatzfrage hat das 
Wort der Herr Kollege Rummel! 

Rummel (SPD): Herr Staatssekretär, glauben Sie 
nicht auch, daß durch die Neuregelung im Volks
schulgesetz, wonach auch einheitliche Schulbücher 
für alle Kinder vorgesehen sind, der erste Te.il 
Ihrer Antwort illusorisch werden wird? Wird es 
nicht besser sein, durch eine Korrektur dieses un
glücklichen Beschlusses durch die Mehrheit dieses 
Hauses die Frage zu bereinigen? 

Präsident Hanauer: Die Zuatzfrage wird vom 
Herrn Staatssekretär im Staatsministerium für Un
terricht und Kultus beantwortet. 

Staatssekretär Lauerbach: Zunächst darf ich 
noch einmal den ersten Satz in Erinnerung rufen, 
den ich vorhin gebracht habe, nämlich daß die 
Schulen in den kommenden Jahren diese Bücher 
sicher gut verwenden werden können. Wenn die 
Einheitlichkeit der Bücher gefordert wird und nach 
der Ausgabe von Schulbüchern erreicht ist, können 
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sicher die in der Schule vorhandenen Bücher noch 
eine Weile von allen Schülern, also auch von denen, 
die nicht nach dem Gesetz vom Staat und von den 
Sachaufwandsträgern unterstützt werden können, 
verwendet werden. 

Was Ihre zweite Frage betrifft, so muß ich Ihnen 
sagen, daß dies Sache des Bayerischen Landtags 
ist. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller, Herr 
Abgeordneter Reiland. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Reiland (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Der Bayerische Landessportverband 
hat zu Beginn dieses Jahres die Antragssperre für 

-------Sportvereine aufgehoben. Die Zahl der eingegan
genen Anträge ist so hoch, daß die bisher im Haus
halt jeweils vorgesehe1;1en Summen bei weitem 
nicht ausreichen werden, um den Bedarf zu · dek
ken. 

Ich frage den Herrn Kultusminister, ob er der 
Meinung ist, daß <lie Bayerische Staatsregierung 
durch ein Schwerpunktprogramm in den nächsten 
zwei Jahren in der Lage sein wird, die vorliegen
den Anträge in der Hauptsache erfüllen zu kön
nen. 

Präsident Hanauer: Die Frage beantwortet der 
Herr Staatssekretär im Staatsministerium für Un
terricht und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Ich möchte auf die Frage des Herrn Abge
ordneten Dr. Reiland wie folgt antworten: 

Nach Auskunft des Bayerischen Landessportver
bandes werden die nach Aufhebung der Antrags
sperre bei ihm eingegangenen und noch erwarteten 
Anträge ein Zuschußvolumen von etwa 26 bis 28 
Millionen DM erreichen. Selbstverständlich wird 
deshalb eine Auswahl der zu fördernden Projekte 
nach Dringlichkeiten und Schwerpunkten vorzu
nehmen sein. Daneben wird das Ministerium be
müht sein, eine noch bessere Koordinierung aller 
Maßnahmen auf dem Gebiete des Sports und der 
Leibeserziehung zu bewirken. Dies bedeutet eine 
Art Bestandsaufnahme und eine Untersuchung 
über die Möglichkeiten einer optimalen Nutzung 
der staatlich geförderten Schulsportanlagen auch 
für Zwecke des Vereinssports. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Raab. Ich erteile ihm das Wort. 

Raab (NPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet sich an den Herrn 
Kultusminister. 

Trotz einer Entschließung des Kultusministe
riums vom 24. Mai 1968, die eine aktive politische 
Tätigkeit zur Durchsetzung der politischen Über
zeugung einzelner während der Schulzeit für Schü
ler und Lehrer verbietet, hatte das Schulreferat 
der Landeshauptstadt am Montag, dem 27. Mai 
1968, die städtischen Schulleitungen wissen lassen, 

daß für nicht mehr schulpflichtige Schüler kein 
Streikverbot bei Gewissensentscheidungen bestehe. 

Ich frage den Herrn Kultusminister: Was wurde 
unternommen, um den Standpunkt des Ministe
riums durchzusetzen? 

Präsident Hanauer: Die Anfrage beantwortet der 
Herr Staatssekretär im Staatsministerium für Un
terricht und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich darf Ihnen fogendes auf 
Ihre Anfrage, Herr Abgeordneter Raab, erwidern: 

Das Kultusministerium ist auf den der Anfrage 
zugrunde liegenden Sachverhalt durch Pressemit
teilungen am 28. Mai 1968 aufmerksam geworden. 
DasSChUJ.referatcler-BtadtMünCli.en wurdeunver
züglich fernmündlich um sofortige schriftliche Klä
rung ersucht. Der Bericht lief im Laufe des 28. Mai 
ein. Ebenfalls am 28. Mai wurde fernmündlich an 
alle Ministerialbeauftragten der Ministerratsbe
schluß vom selben Tag bekanntgegeben, wonach 
die Direktoren der Gymnasien nochmals darauf 
hingewiesen werden sollten, daß der Unterricht 
stattzufinden habe und ein Fernbleiben bei den 
Lehrkräften beamtenrechtlich, bei den Schülern 
nach der Schulordnung zu würdigen sei. Der Mini
sterialbeauftragte für die Gymnasien der Landes
hauptstadt hat auf einer Direktorenkonferenz am 
Nachmittag des besagten 28. Mai diesen: Beschluß 
bekanntgegeben. Am frühen Nachmittag des 29. 
Mai haben der Herr 0 b e r b ü r g er m e i s t e r 
der. Landeshauptstadt München und der Herr 
S t a d t s c h u 1 r a t bei mir vorges,Prochen. Beide 
Herren wurden auf den Standpunkt des Staats
ministeriums hingewiesen: Nach den Bestimmun
gen der Schulordnung für die Gymnasien: sind die 
Schüler verpflichtet, pünktlich und regelmäßig am 
Unterricht teilzunehmen und ihren schulischen 
Verpflichtungen nachzukommen. Eine Unterschei
dung zwischen schulpflichtigen und nichtschulpfiich
tigen Schülern ist in der Schulordnung ebenso
wenig vorgesehen wie die Möglichkeit eines Schü
lerstreiks. Es wurde die Anweisung gegeben, der 
Anordnung des Staatsministeriums gemäß Artikel 
6 Absatz 2, 31 Absatz 2 EUG Folge zu leisten, die 
den Anordnungen entgegenstehenden Regelungen 
der Stadt sofort aufzuheben und nach den schrift
lichen und fernmündlichen Weisungen des Ministe
riums zu verfahren. 

Präsident Hanauer: Ich bitte damit einverstan
den zu sein, daß ich zunächst die restlichen Fragen 
an das Kultusministerium aufrufe, weil der Herr 
Staatssekretär zu einer Sitzung weg muß und mich 
darum gebeten hat. Besteht damit Einverständnis? 
- Dann darf ich als nächstem Fragesteller dem 
Herrn Kollegen Herrmannsdörfer das Wort er
teilen. 

Hermannsdörfer (NPD): Herr Präsident, Hohes 
Haus! Die Ständige Konferenz der Kultusminister 
der Länder hat kürzlich in Hannover getagt. Die 
Zahl der Sitzungen dieser Konferenz soll inzwi
schen nahezu an die hundert heranreichen. 
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Ich frage den Herrn Kultusminister, ob er bereit 
ist, noch vor den Parlamentsferien dem Landtag 
einen zusammenfassenden Bericht zu geben über 
die gegenwärtigen Vorhaben der Konferenz und 
über das, was inzwischen erreicht worden ist? 

Präsident Hanauer: ·Die Anfrage beantwortet 
der Herr Staatssekretär im Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich darf auf die Anfrage fol
gendermaßen erwidern: 

Die Ständige Konferenz der Kultusminister der 
Länder hat seit ihrer Errichtung im Jahre 1949 
insgesamt 123mal getagt. Über ihre Tätigkeit er
stattet die Kultusministerkonferenz laufend Zwei
jahresberichte, deren letzter im Mai 1967 die Jahre 
1965 und 1966 erfaßt. In ihm ist auf 340 Seiten die 
Tätigkeit der Kultusministerkonferenz während 
des Berichtszeitraums 1965 und 1966 eingehend 
dargelegt. Das gleiche gilt für die früheren Be
richte, die unter dem Titel „Kulturpolitik der Län
der" für die zurückliegende Zeit erschienen sind. 
Es ist naturgemäß schon aus Zeitgründen nicht 
möglich, diese etwa insgesamt 1000 Seiten umfas
senden Berichte über die Arbeitsergebnisse der 
Kultusministerkonferenz dem Hohen Hause münd
lich vorzutragen und darzulegen und, angesichts 
des Vorliegens der schriftlichen Berichte, wohl auch 
nicht erforderlich. Die bisher gefaßten Beschlüsse 
der Kultusministerkonferenz sind veröffentlicht 
und können in der Bibliothek des Bayerischen 
Landtags eingesehen werden. 

Die derzeitigen und künftigen Vorhaben der 
Kultusministerkonferenz ergeben sich aus den kul
turellen Aufgaben der Länder und der Notwendig
keit ihrer Koordinierung. Die Arbeitsergebnisse 
der Plenarversammlungen der Ständigen Konfe
renz werden im übrigen jeweils durch Presse
konferenzen der Öffentlichkeit bekanntgegeben. 

Präsident Hanauer: Zu einer Zusatzfrage der 
Herr Abgeordnete Herrmannsdörfer. 

Hermannsdörfer (NPD): Ist der Herr Staats
sekretär nicht auch der Auffassung, daß der Baye
rische Landtag einen Anspruch darauf hat, hier im 
Hause darüber informiert zu werden und darüber 
diskutieren zu können, wie der bayerische Ku 1-
t u s m in i s t e r in der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister im Namen Bayerns stimmt und un
ter Umständen Entscheidungen trifft, die das Land 
Bayern präjudizieren, ohne daß der Bayerische 
Landtag Gelegenheit hatte, die Angelegenheit vor
her zu erörtern? 

Präsident Hanauer: Die Zusatzfrage beantwortet 
der Herr Staatssekretär im Bayerischen Staats
ministerium für Unterricht und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Diese Forderung, die der Herr 
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Abgeordnete Herrmannsdörfer aufgestellt hat, geht 
natürlich viel zu weit. Der bayerische Kultusmini
ster hat in der Kultusministerkonferenz die Politik 
zu vertreten, die ihm nach den Richtlinien des 
Ministerpräsidenten vorgezeichnet ist und die die 
Mehrheit dieses Hauses beschließt. Wenn ein Abge
ordneter in diesem Hohen Hause den Herrn Kultus
minister oder seinen Vertreter nach diesen oder 
jenen Programmpunkten oder Sachgebieten fragt, 
wird sowohl der Herr Kultusminister als auch ich 
jederzeit bereit sein, darauf zu antworten. 

Im übrigen ist im Kulturpolitischen Ausschuß 
auch durch den Vertreter Ihrer Fraktion ständig 
Gelegenheit gegeben, die verschiedensten Anliegen, 
die auf dem Gebiet der Kultur-, der Wissenschafts
und der Bildungspolitik auftreten, sowohl in unse
rem Lande als auch in der Bundesrepublik, durch 
Fragen anzupacken und erörtern und damit auch 
Ihnen bekanntgeben zu lassen. 

(Abg. Gräßler: Davon steht aber nichts in der 
Zeitung!) 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist 
Herr Abgeordneter Bachmann. 

Bachmann (NPD): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Meine Anfrage rich
tet sich an den Herrn Staatsminister für Unter
richt und Kultus. 

Durch den drohenden Zahnärztemangel ist in· 
den nächsten Jahren die zahnärztliche Versorgung 
der bayerischen Bevölkerung gefährdet. Ist die 
Staatsregierung bereit, zur Deckung des künftigen 
Zahnärztebedarfes die unhaltbare Situation auf 
dem Gebiet der Zulassungsbeschränkung zum 
zahnärztlichen Studium durch die Errichtung einer 
Klinik für Zahn-, Mund-' und Kieferheilkunde an, 
der neugegründeten Universität Regensburg oder 
sonst auf eine Weise zu beseitigen? 

Präsident Hanauer: Herr Staatssekretär, auch 
diese Frage richtet sich an Sie. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, :m:eine 
Damen und Herren! Ich darf auf die Frage des 
Herrn Abgeordneten Bachmann folgendes erwi-
dern: · 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
ist seit langem um eine Erhöhung der Zahl der 
Ausbildungsplätze für die Studierenden der Zahn
medizin bemüht. In den letzten Jahren sind die 
Universitätszahnkliniken in München, Würz -
b ur g und Erlangen ausgebaut und die Stu
dienplätze damit wesentlich vermehrt worden. Für 
das Vorklinikum der Universität Regensburg; 
das auch der zahnärztlichen Ausbildung dienen 
wird, wurde der Auftrag für die Einzelplanung .be
reits erteilt. 

Die Planung der klinischen Ausbildungsstätte für 
Zahnmediziner ist ein wesentlicher Teil der Ge
samtplanung des Klinikums der Universität Re
gensburg, so daß sie im Interesse einer organi
schen Entwicklung der gesamten Medizinischen Fa- . 
kultät nur im Hinblick auf das ganze Universitäts-
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klinikum erfolgen kann. Im Hinblick auf die Not
wendigkeit der Schaffung klinischer Ausbildungs
plätze für die Studierenden der Zahnmedizin soll 
jedoch der Bau einer Universitätszahnklinik in Re
gensburg - soweit möglich - mit Vorrang be
handelt werden. 

Ich möchte aber auch noch darauf hinweisen, 
daß auf der letzten Sitzung des Forschungsaus
schusses des Wissenschaftsrates in Köln am 13. Ju
ni 1968, alo in der letzten Woche, an der ich teil
genommen habe, über die erste .Liste der Sonder
forschungsbereiche an den deutschen Hochschulen 
endgültig beschlossen worden ist. Es war möglich, 
für die Universität Würzburg zu erreichen, 
daß dort auf dem Gebiet der Zahnheilkunde ein 
Forschungsschwerpunkt für die Bundesrepublik ge- ·· 
bildet wird. ·Dies wird einen verstärkten Ausbau 
der Universitätszahnklinik zur Folge haben. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Pöhlmann. Ich erteile ihm 
das Wort. · 

Dr. Pöhlmann (NPD): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Meine Frage richtet sich an 
den Herrn Staatsminister für Unterricht und Kul
tus; sie lautet: 

Staatssekretär K ö p p 1 er vom Bundesinnen
ministerium hat in der Fragestunde des Bundes
tags vom 9. Mai 1968 mitgeteilt, daß nach den 
Richtlinien für die Studienförderung nach dem 
Honnefer Modell, die mit den Ländern abgespro
chen worden seien, charakterliche Reife und Ver
ständnis für die Umwelt Voraussetzungsbedingun
gen seien, daß diese Voraussetzungen aber in der 
Regel fehlten, wenn der Student strafbare Hand
lungen !Jegangen oder an ihnen teilgenommen ha
be. Die Bundesregierung vertrete in diesem Fall 
die Meinung, daß solchen Studenten die Förderung 
sofort zu entziehen ist. 

Ich frage den Herrn Staatsminister für Unter
richt und Kultus, welche Absichten in dieser Rich
tung gerade im Hinblick auf die jüngsten Über
griffe, insbesondere seitens des SDS, bestehen. 

Präsident Hanauer: Die Anfrage beantwortet der 
Herr Staatssekretär im Bayerischen Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Auf Ihre Anfrage, Herr Kol
lege Pöhlmann, darf ich folgende Antwort geben: 

Es ist mir bekannt, daß Herr Staatssekretär 
K ö p p 1 e r vom Bundesministerium des Innern 
kürzlich die Auffassung vertreten hat, daß nach 
den von Bund und Ländern vertraglich vereinbar
ten Förderungsrichtlinien für die Allgemeine Stu
dienförderung nach dem Honnefer Modell eine 
Entziehung des Stipendiums möglich sei, wenn sich 
der Geförderte strafbarer Handlungen schuldig 
macht. Ich teile diese Auffassung, soweit es sich 
um Gesetzesverstöße von einigem Gewicht handelt, 

da die Richtlinien als Merkmal der Eignung dar
auf abstellen, ob der zu fördernde Student die er
forderliche charakterliche Reife und das notwen
dige Verständnis für die Umwelt besitzt. Man wird 
annehmen müssen, daß einem Studenten, der sich 
schwerwiegenderer strafrechtlicher Verfehlungen 
schuldig macht, regelmäßig auch die Eignung im 
Sinne der Förderungsrichtlinien fehlt. 

Im April dieses Jahres sind die bayerischen 
Hochschulen angewiesen worden, zu prüfen, ob 
nach den einschlägigen Bestimmungen die Stu
dienförderung denjenigen Studierenden weiterge
währt werden kann, die als Täter oder Teilnehmer 
strafbarer Handlungen festgestellt worden sind. 

Ich bin im übrigen der Auffassung, daß bei einem 
Entzug der Förderung nach dem Honnefer Modell 
im-In-teresse-der-Gleichbehandlung-ähnlich---verfa-h-----
ren werden sollte wie bei der Förderung nach dem 
Bayerischen Begabtenförderungsgesetz, das hin
sichtlich der Entziehungsmöglichkeit genauere Be
stimmungen enthält als die Richtlinien zum Hon-
nefer Modell. Art i k e 1 4 Absatz 1 dieses Ge-
setzes bestimmt: 

„Eine Ausbildungsbeihilfe darf nicht erhalten, 
wer wegen seiner charakterlichen Haltung, die 
zu schwerer disziplinärer oder zu gerichtlicher 
Bestrafung geführt hat, nicht förderungswür
dig ist. Das l?ayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus wird ermächtigt, in be
sonders begründeten Fällen· Ausnahmen zuzu
lassen oder nach einer gewissen Zeit den 
Schüler, Studierenden oder Studenten wieder 
in die Förderung aufzunehmen." 

Soweit dieser Artikel 4, Absatz 1. 

Der Absatz 2 dieses Artikels bestimmt, daß 
der Geförderte aus der Förderung ausscheidet, 
wenn die in Absatz 1 genannten Umstände nach
träglich eintreten. 

- Zusammenfassend möchte ich feststellen, daß ich 
sehr für ein entschiedenes Durchgreifen gegenüber 
denjenigen Studenten bin, die sich strafbarer 
Handlungen schuldig gemacht haben. Ich möchte 
aber auch zugleich betonen, daß die Entziehung der 
Studienförderung eine so schwerwiegende Maß
nahme darstellt, daß sie nur unter genauer Würdi
gung aller Umstände des Einzelfalls und des Ge
wichts der Verfehlung ergriffen werden kann. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Lang. Ich er.teile ihm das Wort. 

Lang (NPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet sich an den Herrn 
Staatsminister für Unterricht und Kultus. Die Zahl 
der Normalklassen an den bayerischen Volks
schulen betrug zu Beginn des Schuljahres 28 735. 

NaCh dem gemeinsamen Vorschlag zum Schul-, 
artikel der Bayerischen Verfassung sollen die Leh
rer den einzelnen Schulen nach Möglichkeit so zu
gewiesen werden, wie es dem Bekenntnis der Schü
ler entspricht; ferner hat sich der Staat verpflich
tet, kirchliche private Bekenntnisschulen zu finan
zieren. 
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Hat der Herr Kultusminister Überlegungen an
gestellt, wie sich die Zahl der Bekenntnisklassen 
und Gemeinschafts:({lassen in ihrem Verhältnis zu
einander nach der eventuellen Annahme des Ge
setzesvorschlages Nr.1 beim Volksentscheid am 
7. Juli 1968 voraussichtlich entwickeln wird? 

Präsident Hanauer: Die Frage wird beantwortet 
vom Herrn Staatssekretär im Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich kann auf die Frage des 
Herrn Abgeordneten Lang folgendes erwidern: 

Die Bildung von Bekenntnisklassen wird von der 
Zustimmung der Eltern abhängen. Da diese Ent
scheidung der Eltern nicht vorweggenommen wer
den kann, lassen sich zur Zeit auch keine Angaben 
über die Zahl der zu bildenden Bekenntnisklassen 
machen. 

(Sehr richtig! bei der CSU) 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Richter. 

Richter (NPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Laut Presseberichten soll die 123. 
Kultusministerkonferenz eine Empfehlung erarbei
tet haben, nach der trotz Beibehaltung der gegen
wärtigen Vorbildung der Ingenieurschulstudenten, 
der Anfänger, und des gegenwärtigen Status der 
Ingenieurschulen - ich meine, eine Namensände
rung ist keine Statusänderung - die An1erkennung 
der Ingenieurschulabsolventen im EWG-Raum ge
währleistet sein soll. 

Ich frage den Herrn Kultusminister: Durch wel
che Passagen der Vereinbarung der Kultusmini
sterkonferenz soll die Anerkennung unserer Inge
nieure in den Staaten der EWG gewährleistet sein? 

Präsident Hanauer: Die Frage beantwortet der 
Herr Staatssekretär im Staatsministerium für Un
terricht und Kultus. 

.Staatssekretär Lauerbach: Ich darf die an mich 
gerichtete Frage des Herrn Abgeordneten Richter 
wie folgt beantworten: · 

Die „Erklärung der Kultusministerkonferenz zu 
Fragen der Ingenieurakademien" in der 123. Ple
narsitzung vom 6./7. Juni 1968, wonach zu dem er
folgreichen Realschulabschluß weitere „2 Jahre mit 
wissenschaftlich-theoretischen U n terrich tsver anstal
tungen und einem Berufspraktikum oder einer 
Lehre" treten werden, muß im Zusammenhang mit 
dem Beschluß der 119. Plenarsitzung vom 2. No
vember 1967 gesehen werden. Dort heißt es unter 
anderem: 

„Um Rang und Geltung dieser Ausbildungs
gänge zu erhalten und die nötige Entwicklung 
zu fördern, soll die praktisch-theoretische Vor
bereitung der Studienbewerber intensiviert 
und verbessert werden." 

Außerdem ist „die Einführung einer Akademie
reife zu prüfen". Schließlich sollen diese Einrich
tungen den Rang von Akademien erhalten. 

Eine Anerkennung der Abschlüsse an deutschen 
Ingenieurschulen soll dadurch herbeigeführt wer
den, daß nach einem grundsätzlich zehnjährigen 
Schulbesuch in einem 11. und 12. Jahr nicht nur, 
wie bisher, berufspraktische, sondern auch schuli
sche Veranstaltungen stattfinden. 

Präsident Hanauer: Nun zurück zur Frage 9! 
Nächster Fragesteller ist der Herr Abgeordnete 
Richard Müller. 

Müller Richard (SPD): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Meine Anfrage richtet sich an 
den Herrn Staatsminister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten. 

Zeitungsberichten und offiziellen Befürchtungen 
zufolge soll die Oberforstdirektion Bayreuth aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung aufgelöst 
und mit einer der drei geplanten Zentraldirektio
nen für den Großraum Nürnberg, Erlangen in 
Nürnberg zusammengelegt werden. 

Ich frage daher: Bestehen solche Pläne und ist 
die Staatsregierung gegebenenfalls bereit, den da
gegen geäußerten Bedenken, auch aus der Sicht 
der Grenzlandsituation, möglicherweise sogar 
durch eine Erweiterung der Oberforstdirektion 
Bayreuth, Rechnung zu tragen? 

Präsident Hanauer: Die Frage beantwortet der 
Herr Staatsminister für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten. 

Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer: Herr Prä
sident, Hohes Haus! Die Notwendigkeit, in Bay
reuth eventuell ein neues Oberforstdirektionsge
bäude zu errichten, hat den Anstoß gegeben zur 
Prüfung der Frage, ob im Rahmen einer Straffung 
der Organisation der Staatsforstverwaltung unter 
den heutigen Verhältnissen noch 6 Mittelstellen er
forderlich sind. Die Wirtschaftssituation der Staats
forsten zwingt auch im Verwaltungsbereich zur 
Vereinfachung und zu äußerster Sparsamkeit. Eine 
Zusammenlegung der Oberforstdirektionen Ans -
b ach und B a y reut h würde eine wesentliche 
Einsparung mit sich bringen. Bayreuth liegt im 
fraglichen Bereich exzentrisch, so daß es gegebe
nenfalls zweckmäßiger wäre, den verkehrsgünsti
geren Raum Er 1 an gen in Betracht zu ziehen. 
Die örtlichen Forstämter und die Forstdienststel
len würden, von ähnlichen Sonderfällen abgesehen, 
bleiben, so daß die Grenzlandsituation durch eine 
Zusammenlegung der Oberforstdirektionen Bay
reuth und Ansbach keine entscheidende Beein
trächtigung erfahren würde. 

Präsident Hanauer: Als nächstem Fragesteller 
erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten Fei
tenhansl. 

Feitenhansl (NPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Gegen die in Brüssel beschlossene 
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EWG-Milchmarktordnung erheben die deutsche 
:j:.,andwirtschaft und der Bauernverband schwere 
Bedenken. 

Ich frage den Herrn Staatsminister für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten: Besteht in der 
EWG-Milchmarktordnung Abnahme- und Preis
garantie für die deutsche Landwirtschaft und ist 
der Gleichheitsgrundsatz der EWG-Mitgliedsstaa
ten gewährleistet? 

Präsident Hanauer: Die Frage beantwortet der 
Herr Staatsminister für Ernährung; Landwirt
schaft und Forsten. 

einfuhren aus der Tschechoslowakei nach . Bayern 
nicht verhandelt worden. 

Eine kürzliche Rückfrage beim Bundesamt für 
gewerbliche Wirtschaft in Frankfurt hat ergeben, 
daß die Holzeinfuhren aus der Tschechoslowakei 
im Jahre 1968 voraussichtlich etwa dem Durch
schnitt der letzten drei Jahre entsprechen werden. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist für 
den Herrn Abgeordneten Roß der Herr Abgeord
nete Dr. Dehner; ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Dehner (NPD): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Die Bundesrepublik Deutschland 
hat dem Vernehmen nach die Lieferung einer Kar
toffeltrocknungsanlage naCh Rumänien vereinbart. 

Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer: Herr Prä- Als Gegenleistung dafür wurde eine lmportver-
sident, - Hohes Haus! Eine -Abnahme- un-~d~P_r_e"-ci-s--~i--p---,flc--:i---,ch=---t-ung von 1500 Tounen Trockenkartoffeln zu-
garantie gibt es in der EWG auf dem Milchsektor gesagt, die Verwendung bei der Bundeswehr finden 

, · 'bisher nur für Interventionsprodukte; das sind sollen. -
Butter und Magermilchpulver sowie für Italien Nachdem allein aus dem Gebiet des Freistaates 
Parmesankäse. Eine Gleichheit innerhalb der' 6 Bayern.ein Drittel der deutschen Kartoffelproduk-
Partnerstaaten besteht noch nicht und kann auch tion kommt und ohnedies große Absatzschwierig-
hur schrittweise erreicht werden, da veterinär- keiten bestehen, frage ich den Herrn Staatsminister 
polizeiliche, lebensmittelrechtliche, steuerrechtliche für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ob ihm 
und verkehrstechnische Vorschriften zu vereinfa- der Vorgang bekannt ist und was gegebenenfalls 

- chen und zu vereinheitlichen sind. Nur auf dem 
1 

im Interesse der bayerischen Landwirtschaft gegen 
zollrechtlichen Gebiet ist bisher eine deutliche An- diesen :Ve_rtrag 'getan wurde. 
gleichung festzustellen. 

(Abg. Haisch: Die EWG-Milchmarktordnung 
besteht ja noch gar nicht!) 

Präsident Handuer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Fuchs. Ich erteile ihm das Wort. 

Fuchs (NPD): Herr Präsident, Hohes Haus! Mei
ne :Frage richtet sich an den Herrn Staatsminister 
für . Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Sie 
lautet: 

Der „Münchner Merkur" brac;hte in seiner Aus
gabe vom 30. Mai 1968 ein Interview mit Herrn 
Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer. Dabei 
sagte der Herr Staatsminister, daß die Tschecho
slowakei ihre Holzimportkontingente in der Bun
desrepublik in den letzten Jahren nicht ausge
schöpft habe. Das Bayerische Innenministerium 
will bei Bedarf mit sofortiger Wirkung· fünf wei
tere Grenzübergänge für Holzeinfuhren öffnen. 

Ich frage den Herrn Staat~minister für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten: Ist auf Grund 
der Erklärung des Herrn Staatsministers mit höhe
ren Holzimportkontingenten aus der Tschechoslo
wakei zu rechnen? 

Präsident· Hanauer: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Staatsminister für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten. lch erteile ihm das Wort.· 

Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer: Die Frage 
kann ich vorweg einfach mit einem Nein beant
worten. Ich möchte aber darüber hinaus doch noch 
einiges mehr dazu sagen. Gelegentlich meiner An
wesenheit in Prag zwischen dem 24. und 27. Mai 
dieses Jahres ist über eine Erhöhung von Holz-

Präsident Hanauer: Auch diese Frage beantwor
tet der Herr Staatsminister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten. 

Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer: Herr Prä
sident, Hohes Haus! Auch diese Anfrage hat keinen 
sachlichen und realen Untergrund. · 

(Zurufe von der SPD und NPD) 

Ich möchte dazu noch ausdrücklich folgendes sa
gen: Eine Importverpflichtung für 1500 to Trocken
kartoffeln aus Rumänien liegt nicht vor. 

(Hqrt, hört! bei der SPD) 

Das Bundeslandwirtschaftsministerium - -

(Starke Unruhe und Zwischenrufe seitens 
der NPD) 

- Die Anfrage wurde - Sie haben recht, Herr 
Abgeordneter -;- in einer Tonart gestellt, daß· der 
Fragesteller sich die Behauptung zu eigen gemacht 
hat. 

(Zurufe von der NPD) 

Das Bundeslandwirtschaftsministerium beabsich
tigt atich nicht, die Trockenkartoffeleinfuhr aus 
Rumänien zu liberalisieren. Zur Zeit besteht über
haupt keine Einfuhrmöglichkeit für Trockenkar
toffeln aus Rumänien, nachdem der eiJ;J.schlägige 
Antrag einer Firma aus Uelzen abgelehnt worden 
ist. 

(Zuruf von der NPD: Das wollten wir ja nur 
wissen!) 

Präsident Hanauer: Der nächste Fragesteller ist 
der Herr Abgeordnete Leupold. Ich erteile ihm das 
Wort. 



Bayerischer Landtag. - 47. Sitzung: Dienstag, 18. Juni 1968 2243 

Leupold (NPD): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage richtet sich an die Bayerische 
Staatsregierung unter Bezugnahme auf meine An
frage vom 14. Mai und betrifft den Verkehrsflug
platz Bayreuth. 

Die Freigabe des Fluggeländes am . Bindlacher 
Berg scheitert nach meinen Informationen nicht an · 
der Bereitschaft der US-Streitkräfte, sondern viel
mehr daran, daß das Bundesverteidigungsministe
rium das Gelände nicht abtreten will. 

Ich bitte die Staatsregierung um Auskunft dar
über, ob sie schon mit der Bundesregierung dieser
halb verhandelt hat und ob mit einer baldigen, 
positiven Entscheidung zu rechnen sein wird. 

Präsident Hanauer: Die Anfrage beantwortet 
der Herr stellvertretende Ministerpräsident. 

Stellvertretender Ministerpräsident Dr. Dr. 
Hundhammer: Herr Präsident, Hohes Haus! Die 
Freigabe eiries von den US-Streitkräften in An
spruch genommenen Geländes am Bindlacher Berg 
zum Zwecke der Errichtung eines Verkehrsflug
platzes hängt von der Beschaffung von Ersatz
gelände und dem Bau einer Panzerwaschanlage 
ab. Mit der Beschaffung des Ersatzgeländes und 
der Panzerwaschanlage ist die Stadt Bayreuth be
faßt. Die Bundesregierung ist jedenfalls bereit, das 
Gelände abzutreten, wenn die oben genannten Er
satzanlagen zur Verfügung stehen. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
·Herr Abgeordnete Heinze; ich erteile ihm das 
Wort. 

Heinze (NPD): Herr Präsident, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Meine Anfrage an den 
Herrn Innenminister lautet: Es ·häufen sich die 
Fälle, in denen straffällig gewordene Jugendliche 
erklären, daß sie durch den Einfluß von Kriminal
und Sexualfilmen zu ihren Straftaten angeregt 
wurden. 

(Zuruf von SPD und CSU) 

Ich frage den Herrn Staatsminister des Innern, ob 
in dieser Richtung entsprechende nachdrückliche 
Maßnahmen beabsichtigt sind. 

Präsident Hanauer: Die Anfrage beantwortet der 
Herr Staatsminister des Innern. 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die Anfrage 
des Herrn Abgeordneten Heinze kann ich folgen
dermaßen beantworten: Die Frage, . ab welchem 
Alter Kinder und Jugendliche öffentliche Film
veranstaltungen besuchen dürfen, ist im Gesetz 
zum Schutz der Jugendlieben in der Öffentlichkeit 
vom 27. Juli 1957 geregelt. 

(Abg. Dr. Pöhlmann: Und die Praxis?) 

- Die Praxis hat sich an die Gesetze zu halten, 
Herr Kollege] - Öffentlich aufgeführte Filme müs
sen ab den Altersstufen 6, 12, 16 und 18 Jahren 
freigegeben und gekennzeichnet sein. Filme, die 
geeignet sind, die Erziehung von Kindern und 
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Jugendlichen zur leiblichen, seelischen oder ge
sellschaftlichen Tüchtigkeit zu beeinträchtigen, dür
fen nicht durch Vorführung vor diesen freigege
ben werden. Die für die Freigabe zuständigen ober
sten Landesbehörden bedienen sich zur sog. Ju
gendprüfung auf Grund einer Ländervereinbarung 
der Tätigkeit der Freiwilligen Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft, die hierbei unter anderem mit von 
den Ländern benannten Sachverständigen für Ju
genschutz besetzt ist. Die Freigabe durch die FSK 
- Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft -
schließt die Freigabe durch die Länder ein. Diese 
haben das Recht, eine erneute Prüfung im Wege 
der sog. Appellation zu verlangen, um z.B. eine 
Heraufsetzung des Freigabealters zu erreichen. 
Bayern hat hiervon in den vergangenen 21/2 Jah
ren insbesondere bei Kriminal- und Sexualfilmen 
achtmal, davon siebenmal erfolgreich, Gebrauch ge
macht. 

Offenbar sind mit crime und sex gute Geschäfte 
zu machen, sonst gäbe es nicht ein so reichliches 
Angebot davon. Es ist Sache aller Erwachsenen und 
vor allem aller Eltern, über den Appell an den 
Staat, für den Schutz der Jugendlichen zu sorgen, 
die eigene Verantwortung und die Möglichkeit, 
hierzu mitzuwirken, niclit zu übersehen. 

(Lebhafter Beifall bei CSU und SPD) 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Schmitt. 

Schmitt Artur (NPD): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Bei den letzten Demonstrationen 
der außerparlamentarischen Opposition gegen die 
Notstandsgesetzgebung wurde in der Landeshaupt
stadt der Hauptbahnhof . und der Starnberger 
Bahnhof besetzt und der Zugverkehr behindert, 
der Verkehr am Stachus lahmgelegt und der Lehr
betrieb an den Hochschulen gestört. Gegen diese 
und Ausschreitungen ähnlicher Art ist dfo Polizei 
nicht vorgegangen. 

Ich frage daher die Staatsregierung: Ist die' 
Staatsregierung der Ansicht, daß diese Übergriffe 
durch das Demonstrationsrecht gedeckt sind? · 

Präsident Hanauer: Die Frage beantwortet der 
Herr Staatsminister des Innern. 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident; Hohes 
Haus! Die Frage des Herrn Abgeordneten Schmitt 
kann ich wie folgt beantworten: Es trifft zu, daß 
auf dem Höhepunkt der bundesweiten Proteste 
gegen die Verabschiedung der Notstandsverfassung 
durch den Deutschen Bundestag am 29. Mai 1968 
in München stärkere Gruppen der Notstandsgegner 
teilweise den Zugang zum Hauptbahnhof und zum 
Starnberger Bahnhof und für kurze Zeit auch den 
Zugverkehr behinderten, den Verkehr am Stachus 
zum Erliegen brachten und den Lehrbetrieb an 
den Universitäten störten. . 

Diese Handlungen waren durch das geltende 
Versammlungsrecht nicht gedeckt. Unter besonde
rer Berücksichtigung der bei der Mehrzahl der 
Demonstranten maßgebenden Motive für demon
strativen Protest, des Gegenstands des Protestes 
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und der emotionell äußerst angereicherten Stim
mungslage hat die Polizei, die nicht etwa nicht ein
gegriffen hat, nach dein Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit an diesem Tage davon abgesehen, den 
Verstoß gegen das Versammlungsgesetz durch mas
sives Einschreiten zu unterbinden. 

Dem zurückhaltenden und disziplinierten Auf
treten ist es damit zu danken, daß es zu keinen ge
waltsamen Ausschreitungen, zur Eskalation der Ge
walt, also zu Körperverletzungen und Sachbeschä
digungen gekommen ist und daß die radikalen 
Elemente, welche die Proteste gegen die Not
standsgesetzgebung in eine revolutionäre Situation 
umwandeln wollten, ihre Ziele nicht erreichten 
und isoliert geblieben sind, was auf der Seite zu 
einer erheblichen Enttäuschung und Entmutigung 
geführt hat; das kann ebenfalls als Erfolg gebucht 
werden. 

(Beifall bei CSU und SPD) 

Es braucht nicht betont zu werden, daß weitere ' 
Verstöße gegen das Versammlungsrecht nach Weg
fall der besonderen Umstände anläßlich der parla
mentarischen Behandlung der Notstandsverfassung 
nicht hingenommen worden wären, zumal dann die 
Voraussetzungen für einen Spontanprotest - der 
ja von der Rechtsprechung anerkannt ist, auch 
wenn er im Versammlungsgesetz selbst nicht auf
geführt ist - nicht mehr vorlagen. 

Präsident Hanauer: Nächster und letzter Frage
steiler ist der Herr Abgeordnete Brandner. 

Brandner (fraktionslos): Herr Prä13ident, Hohes 
Haus! In Bayern besteht unter der Leitung des 
Kultusministeriums eine Landesblindenanstalt, 
eine Landestaubstummenanstalt und eine Landes
anstalt für krüppelhafte Kinder. In Fachkreisen 
wird die Frage" erörtert, ob nicht auch die Errich
tung einer Landeserziehungsanstalt im gleichen 
Sinn, wie die vorstehenden Anstalten eingerichtet 
sind, erforderlich ist, um die schwer erziehbaren 
und verwahrlosten Kinder in die menschliche Ge
sellschaft sinnvoll einzubauen. 

Ich bitte den Herrn Staatsminister des Innern 
um Stellungnahme, ob er bereit ist, diesen An
regungen nachzugehen, und welche Schritte er we
gen der Verwirklichung einzuleiten gedenkt. 

Präsident Hanauer: Die Frage wird beantwortet 
vom Herrn Staatsminister des Innern. 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Abgeordneter 
Brandn.er, auf Ihre Anfrage darf ich Sie dahin 
unterrichten, daß wir eine derartige Landesanstalt 
seit Jahren bereits betreiben. 

(Heiterkeit) 

Der Freistaat Bayern unterhält seit 1948 in Lich
tenau bei Ansbach einen staatlichen Landesjugend
hof für erziehungsschwierige männliche Jugendliche 
zwischen 10 und 21 Jahren. Es ist geplant, in den 
nächsten Jahren bei F ü r s t e n f e 1 d b r u c k einen 
Neubau mit 140 Plätzen als pädagogische Muster-

anstalt zu errichten, zur Ablösung der von den 
räumliche_n Voraussetzungen her ungeriügenden 
Landesjugendanstalt, Die Errichtung eines staat
lichen Heimes für schwer erziehbare weibliche 
Minderjährige erscheint nicht notwendig, weil das 
Platzangebot in Heimen der Träger der freien 
Wohlfahrtspflege ausreicht. 

Präsident Hanauer: Damit ist die Fragestunde 
beendet. Es liegt eine Wortmeldung zur Geschäfts
ordnung nach § 107 der Geschäftsordnung vor. Ich 
erteile das Wort dem Herrn Abgeordneten Richter. 

Richter (NPD): Die NPD-Fraktion hat heute einen 
hochaktuellen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Er 
betrifft die unglaubliche Situation der deutschen 
Ingenieurschulstudenten und -absolventen. Er be
zieht sich insbesondere auf einen Beschluß dieses 
Hohen Hauses, der bereits ein halbes Jahr zurück
liegt. Dieser Antrag ist wegen seiner Dringlichkeit 
gemäß § 68 Absatz 2 der Geschäftsordnung dann 
auf die Tagesordnung der Vollsitzung zu setzen, 
wenn entweder der Ältestenrat dies verlangt oder 
wenn 50 Abgeordnete diesen Antrag stellen. Nach 
Sachlage kommt hier nur die erste Alternative in 
Betracht, also eine Behandlung der Sache durch 
den Ältestenrat. 

Namens meiner Fraktion b e a n t r a g e ich da
her die Unterbrechung dieser Sitzung und den Zu
sammentritt des Ältestenrats zur Beschlußfassung 
darüber, ob der Dr!nglichkeitsantrag der NPD auf 
die Tagesordnung der gegenwärtigen Sitzungsfolge 
gesetzt wird. 

(Beifall bei der NPD) 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Richter, ich 
darf dazu feststellen, daß mir dieser Ihr Antrag 
weder vorliegt noch bekannt ist. Ich kann daher 
über einen n i c h t v o r 1 i e g e n d e n u n d n i c h t 
b e k a n n t e n An t r a g nicht abstimmen lassen. 
Ich werde mich bemühen, in den Besitz dieser 
Sache zu kommen. Es bedürfte dann je nach dem 
Inhalt keiner Anweisung, wie weiter geschäfts
ordnungsmäßig zu verfahren ist. Ich kann während 
der Plenarsitzung eingehende Dringlichkeitsanträ
ge auf die Tagesordnung setzen. Dazu bräuchte ich 
keinen Ältestenrat, weil ich eine Geschäftsordnung 
habe. Im übrigen bitte ich Sie, die Antwort auf 
eine spätere Zeit an diesem Nachmittag zu ver
tagen. Ich komme damit zum Fortgang der Tages
ordnung. 

(Abg. Dr. Pöhlmann: Zur Geschäftsordnung!) 

- Moment, Herr Kollege, wollen Sie zu dem re
den, was eben vorgetragen wurde? -

(Abg. Dr. Pöhlmann: Ja, zu dem was Sie 
vorgetragen haben!) 

- Ich rufe die Sache auf, wenn ich die Unter
lagen habe. tch kann dem Hohen Hause nicht zu
muten und Sie werden mir nicht zumuten wollen, 
daß ich in das Leere hineinrede, weil ich die Unter
lagen nicht habe. 

(Beifall bei CSU und SPD) 
Ich habe eben während der Ausführungen des 
Kollegen Richter über Telephon mein Amt beauf-
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tragt, die Unterlagen, wenn sie eingegangen sind, 
heraufzubringen. Dann kann ich sie dem Hohen 
Haus zur Kenntnis bringen. 

(Abg. Dr. Pöhlmann: Der Antrag ist da!) 

- Aber nicht bei mir. Ich bin nicht das Landtags
amt. 

Bevor ich Punkt 2 der Tagesordnung, die erste 
Lesung von Gesetzentwürfen, aufrufe, möchte ich 
noch eine geschäftsordnungsmäßige Mitteilung ma
chen. Mit Schreiben vom 22. Mai 1968 teilt die 
Fraktion der CSU mit, daß für den verstorbenen 
Abgeordneten Pf 1 ü g er der Abgeordnete Erwin 
Stein als Mitglied in den Ausschuß für Sozial- und 
Gesundheitspolitik entsandt wurde. Das Hohe Haus 
nimmt davon Kenntnis. 

Ich rufe dann auf Punkt 2a: Erste Lesung 
zum 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Be
reinigung des bayerischen Landesrechts 

(Beilage 1032) 

Wird dieser Gesetzentwurf von der Staatsregie
rung begründet? - Das ist nicht der Fall. Ich 
eröffne die allgemeine Aussprache. - Wortmel
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die allgemeine 
Aussprache. Im Einvernehmen mit dem Ältesten
rat schlage ich vor, diesen Gesetzentwurf dem 
Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen zu überweisen. - Sie sind damit ein-
verstanden. · 

Dann kommen wir zu Punk t 2 b der Tages-
ordnung: Erste Lesung zum 

Antrag des Abgeordneten Dr. Kaub betref
fend Gesetz über die Veräußerung eines 
staatseigenen Grundstücks zum Zwecke 
der Errichtung eines Gymnasiums in Gau-

ting (Beilage 1043) 

Wird von seiten .des Antragstellers eine Be
gründung gegeben? - Das ist nicht der Fall. Wort
meldungen liegen nicht vor. Ich eröffne die all
gemeine A u s s p r a c h e. - Das Wort hat der 
Herr Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. 

Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer: Im Namen 
der Bayerischen Staatsregierung bitte ich, diesen 
Antrag vorweg dem Senat zur Begutachtung zuzu
leiten. 

Präsident Hanauer: Die Staatsregierung gibt 
durch den Mund des stellvertretenden Minister
präsidenten bekannt, daß sie den Initiativantrag 
dem Senat zur Begutachtung zugeleitet hat. Die 
Problematik, die in dem Entwurf liegt, ist ja be
kannt. Es ist die Frage der Verfassungskonformi
tät. 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

- Ich darf ganz allgemein ersuchen, die allgemeine 
Unruhe im Hohen Haus nicht noch durch inten
sive Randgespräche weiter zu verstärken. Danke. 

schön! Die Problematik dieses Gesetzentwurfs liegt, 
wie gesagt, wohl darin, daß es ein Maßnahme
gesetz bzw. ein Ad-hoc-Gesetz wäre, das verfas
sungswidrig sein würde. Soll ich die Anregung 
dahingehend interpretieren, die Sache bis zum Ein
treffen des Senatsgutachtens zurückzustellen? -

(Staatsminister Dr. Dr. Rundhammer: Ja!) 

- Besteht damit Einverständnis, daß die Sache 
bis zur Fertigstellung des Senatsgutachtens zu -
rück g es t e 11 t wird? - Widerspruch erhebt 
sich nicht. Es ist so beschlossen. · 

Dann rufe ich auf den Punkt 2 c: Erste 
Lesung zum 

Antrag der Abgeordneten Scholl, Stauda
cher, Röhrl und anderer betreffend Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes die Zwangs
abtretung von Grundeigentum für öffent-

liche Zwecke betreffend (Beilage 1050) 

Wird dieser Gesetzentwurf begründet? - Das 
ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. - Dazu 
liegen keine Wortmeldungen vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage 
ich vor, diesen Gesetzentwurf zu überweisen dem 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr und dem 
Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen. - So beschlossen. 

Darf ich einmal eine technische Frage an Sie 
stellen: Hören Sie die Lautsprecheranlage? 

(Zurufe: Schlecht!) 

Der Ton schwankt nach meinem Gefühl stark rauf 
und runter. Darf ich einmal die Technik fragen: 
Könnte man das nicht ein bißchen regulieren? 
Jetzt ist es normal. Danke schön! 

Punkt 2 d: Erste Lesung zum 

Antrag der Abgeordneten Dr. Dr. von der 
Heydte, Lechner und anderer betreffend 
Gesetz zur Änderung der Bayerischen 

Bauordnung (Beilage 1080) 

Es handelt sich um einen Initiativgesetzentwurf. 
Wortmeldungen zur Begründung - liegen nicht 

vor. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. - Auch 
dazu keine Wortmeldungen. Ich schließe die all
gemeine Aussprache. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage 
ich vor, den Gesetzentwurf zu überweisen dem 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr, und dem 
Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen. 

Meine Damen und Herren, darf ich fragen: Sind 
Sie im Besitze a) einer Nachtragstagesordnung und 
b) der Beilage 1118, die dieser beiliegt? 

(Zurufe: Nein!) 

- Dann rufen wir den Punkt morgen auf, um 
keine Einwendungen zu bekommen. 
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. .Jetzt darf ich zurückkommen auf die Gesehäfts
ordnungserklärung 

(Abg. Herrmannsdürfer: Zur Geschäftsord-
nung!) 

des Herrn Abgeordneten R i c h t e t und dazu fest-
stellen: ' ' 
· Auf meine Aufforderung- hin hat mein Amt nun

mehr den betreffenden Antrag vorgelegt, und ich 
dar! dem Hohen 'Hause folgendes bekanntgeben: 
Mir liegt vor ein Antrag f>r. Siegfried Pöhlmann, 
Dietrich Richter uhd Fraktion der' NPI>, ._Antrag 
nach § 68 der Geschäftsordnung. Danach wird die 
Staätsregierung ersucht, die Arbeiten am Bayeri.: 
sehen Akademiegesetzentwurf - ich nehme an, 
um dies.en Antrag handelt es sich ~ gemä(3 Be-

• schluß des Bayerischen Landtags vom 12. Dezember 
1967. beschleunigt durchzuführen und den Ent
wurf dem Bayerischen Landtag so rechtzeitig vor

: zulegen,.-daß er in der für Juli 1968 vorgesehenen 
·Vollsitzung behandelt werden kann. Unterschrie

beri:Dr. Pöhlmann und Dietrich Richter. -

Dieser Antrag enthielt im Betreff den Vermerk 
„Dringlichkeitsantrag". per Wortteil ,1Dringlich
keits")st durchgestrichen; das kleine a wurde zum 
großen A gemacht. Darum liegt ein Dringlichkeits
antrag nicht vor. Der Antrag wird· in der üblichen 
·Weise durch die zuständigen Ausschüsse, behandelt 
werden. 

(Abg. Dr. Pöhlmann: Geschäftsordnungs-
ant:rag!) 

_:_.Entschuldigen Sie, Herr Kollege! Es wurde be
hauptet, dem, Hohen Hause liege ein Dringlich
keitsantrag vor. Ich habe das -schwar;z auf .weiß 
widerlegt. Ein Dring 1 ich k. e i t s an trag 1 i e g t 
nicht vor. · 

(Abg. Dr. Pöhlmann: § 68 steht doch drin!) 

~ Wenn Sie einen Dringlichkeitsantrag stellen wol
•len, muß er, mit einer entsprechenden Unter
schriftenzahl versehen, hier vorgelegt werden. 
Meine Herren, sobald er hier in der gehörigen ge
schäftsordnungsmäßigen Form .,vorliegt,, werde ich 
ihn in der gescl).äftsordnungstnäßigen Weise be
handeln. Dazu bedarf es gar keiner Aufforderung. 
Das ist ganz selbstverständlich. 

(Beifall bei der CSU - Abg. Dr. Pöhlmann: 
Zur Geschäftsordm+ng!) 

__:_ Zur Geschäftsordni'.ing der Herr Abgeordn~te 
Dr. Pöhlmann. 

Dr. Pöhlmann (NPD): Meine Damen und Her
ren! Nach § 68 kann man Dringlichkeitsanträge 

·stellen, und zwar entweder mit 50 Unterschriften, 
wenn 50 Antragsteller da sind,' oder Über den 
Ältestenrat. Da allgemein bekannt sein dür~te, daß 
wir in der Fraktion nur 14 Antragsteller sein 
können, gilt die zweite Alternative, nämlich daß 
der Ältestenrat beschließt, daß die Sache auf die 
Tagesordnung gesetzt werden soll. 

Ich wollte das zur Verdeutlichung noch einmal 
sagen; denn. nur darauf richtet sich der Geschä~ts
ordnungsantrag. 

Präsident 
0

Hanauer: D~zu kann ich Ihnen nur . 
sagen; sehr verehrter Herr Kollege, dieser Antrag 
bewegt sich nicht im Rahmen des §' 107. Hier kön
nen Sie zur laufenden Geschäftsordnung oder im 
Rahmen Ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten 
für eine Erweiterung der Geschäftsordnung plä- · 
dieren. Aber Sie können nicht über den 9 107 
den Ältestenrat in Tätigkeit setzen, die Plenar
sitzung unterbrechen und versuchen, daß Ihnen 
eine sönst :i;ücht bestehende Möglichkeit, ,nämlich 
50 Abgeordnete zu einer Sofortbehandlung zu mo
bilisieren, durch Mobilisierung des Ältestenrats ge-

- geben wird. Der Ältestenrat wird von r,nir ein
berufen, wenn ich es für notwendig finde. Iph muß 
Ihnen sagen, Herr Kollege Dr. Pölilmann, es wäre 
in solchen Dingen keine Zumutung an Sie, wollten -
Sie derartige Dinge nicht ül5erfallartig im Hohen 
Hause ohne Unterlagen -und, wie sich dann· her
ausstellt, mit nicht ganz zutreffenden Unterlagen 
machen, sondern im Wege eines Kontakts inl. Älte-
stenrat bespr.echen, · 

(Zuruf des Abg. Dr. Pöhlmann) 

Herr Kollege Dr. Pöhlmann, oder vor der Sitzung. 
Dann könnten die Dinge im kollegialen Gespräch 
abgeklärt werden. Ich sehe jetzt keine Möglichkeit, 

·die Sitzung zu unterbrechen und den Ältestenrat 
einzuberufen, um Ihnen fehlende Unterschriften 
für .einen Dringlichkeitsantrag, dessen Behanälung 
Sie heute noch wollen, herbeizubringen. Ich muß 
es Ihnen überlassen, welchen Weg Sie einschlagen 
wollen, um zu den Unterschriften zu komi;nen. 

Ich rufe auf P u n k t 3 

Wahl von berufsrichterlichen Mitgliedern 
des V ~rfassungsgerichtshofs 

Mit Schreiben vom 14. Mai 1968, das an die 
Mitglieder des Hohen Hauses verteilt wurde, teilt 
der Herr Ministerpräsident mit, daß die sechsjäh
rige Amtszeit von Senatspräsident Hans· Gran 
vom Bayerischen Verwaltungsgeric{ltshof und von 
Senatspräsident Ludwig S C:.h ä f er vom Bayeri
scheµ Obersten Landesgericht abgelaufen ist. Der 
Herr M in i s t e ;r p r ä s i d e n t schlägt ·im Ein-

, vernehmen mit dem Herrn Präsidenten des Baye
rischen Verfassungsgerichtshofs die Wieder -
w a h 1 der vorgenannten beiden Herren vor. 

Ich meinerseits schlage dem Hohen Hause vor, 
diese Wahl in einfacher Form vorzunehmen. Wider.., 
spruch erhebt sich nicht. Dann ist es so beschlos-
sen. 

Wer der Wiederwahl des Herrn Senatspräsiden
ten Hans G r an und des Herrn Senatspräsiden
ten Ludwig Sc h ä f' er zu berufsrichterlichen Mit
gliedern beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
die Zustimmung geben will, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben. - Danke sehr. Ich bitte 
um die· Gegenstimmen. - Keine Gegenstimme. -
Wer hat sich der Stimme enthalten? Ich bitte, auf
zustehen. -" Das sind viel mehr da hinten; irgend
wo muß man sich ja entscheiden. - Bei keiner 
Gegenstimme und 9 Enthaltungen mit allen _sonsti
gen Stimmen des Hohen Hauses ist die Wahl voll-

,. z?gen. -
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P u n k t 4 der Tagesordnung, und zwar zunächst 
a): 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs 
betr. Antrag des Hauptlehrers Karl Caye 
in Aue auf Feststellung der Verfassungs
widrigkeit der Artikel 17 Absatz 2, 23, 
27 und 28 Absatz 9 des Gemeindewahlge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. August 1965 (GVBI. S. 221) sowie 
der Artikel 1 Absatz 2 und 3 Absatz 4 
des Landkreiswahlgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. August 1965 

(GVBI. S. 229) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen (Beilage 
1074) berichtet der Herr Kollege Sommer. Ich er
teile ihm das Wort. 

Sommer (SPD), B er ich t e r s tat t e r : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Aus
schuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen hatte sich in seiner 41. Sitzung am 15. Mai 
mit zwei Popularklagen des Herrn Hauptlehrers 
Karl C a y e in Aue zu befassen. 

Die P o p u 1ark1 a g e 1 richtet sich g~gen das 
Gemeindewahlgesetz, und zwar gegen Artikel 17 
Absatz 2, Artikel 27 Absatz 1 und Artikel 28 Ab
satz 9 sowie gegen das Gesetz über die Wahl des 
Kreistages und Landrats vom 3. August 1965 in 
Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 4 in bezug 
auf Artikel 27. 

Herr Caye ist der Auffassung, daß bei Ein
haltung dieser Gesetze eindeutig gegen das Grund
recht der geheimen Wahl gemäß Artike114 Ziffer 1 
der Bayerischen Verfassung verstoßen wird. Er 
führt als Beispiel an, daß die Handschrift ein per
sönlichkeitsgebundenes Merkmal, unnachahmbar 
und eindeutig bestimmbar ist ähnlich der Augen
farbe und der Fingerabdrücke. Hieraus resultiere 
auch die Rechtsverbindlichkeit einer eigenhändig 
geleisteten Unterschrift. Herr Caye ist daher der 
Auffassung, daß bei Durchführung der Mehrheits
wahl in kleinen und kleinsten Gemeinden die 
Handschrift 'leicht identifiziert werden könne. Auch 
hierfür führt er Beispiele an, wo es ihm möglich 
war, als Wahlhelfer einige handschriftliche Ein
tragungen von gewissen Personen zu erkenp.en. 

Die P o p u 1ark1 a g e 2 richtet sich gegen die· 
Möglichkeit im bayerischen. Wahlgesetz, Mehr
heitswahl und Verhältniswahl bei einer Wahl 
durchzuführen. Er führt an, daß der Wähler bei 
der Mehrheitswahl eine weit größere Wahlfreiheit 
besitze als der Wähler bei der Verhältniswahl, und 
er glaubt daher, daß der Grundsatz und das Grund
recht „Gleichheit vor .dem Gesetz" verletzt ist. 
Auch hierzu führt er m,ehrere Beispiele an. 

Als B er ich t er s tat t er habe ich die Auf
fassung vertreten, soweit die Verfassungsbeschwer
de die Geheimhaltung betreffe, sei sie noch ver
ständlich; aber soweit sie sich dagegen wende, daß 
je nach der Größe ~er Orte im Verhältnis- oder 

im Mehrheitswahlrecht gewählt werde, könne ihr 
eine Begründung nicht zuerkannt werden. Auch in 
der Praxis hätten sich daraus noch keine Schwie
rigkeiten ergeben. 

Dr. Steinberge r führt als Mitberichter
statter an, die Mehrheitswahl in kleinen Gemein
den sei im übrigen keine Bestrafung oder Benach- -
teiligung des Wählers, sondern eine Bevorzugung 
der kleinen Gemeinden, weil dadurch eine echte 
Persönlichkeitswahl stattfinden könne. 

Der Ausschuß stimmte einstimmig folgendem _ 
Vorschlag zu: 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren·. 
II. Es wird Abweisung der Klage beantragt. 

III. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 
IV. Als Vertreter des Landtags wird Abgeordneter 

Sommer bestellt. 

Ich bitte um Zustimmung. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Abs tim - ' 
m u n g. Der Wortlaut auf Bei 1 a g e 1074 W\lrd,e 
Ihnen eben bekanntgegeben. Wer dem zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
E i n s t im m i g so beschlossen. · 

Punkt 4b): 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs be
treffend Antrag des Oberstudienrats a. D. 
Dr. Wilhelm Kalb in Hohenstadt auf Fest
stellung der Verfassungswidrigkeit· des 
Gesetzes zur Änderung besoldungsrecht
licher und beamtenrechtlicher Vorschrif-. 

teu vom 15. 7.1965 (GVBI. S. 125) 

Hier berichtet über die Beratungen des Aus
schusses für Verfassungs-„ Rechts- und Kommunal-· 
fragen (Beilage 1075) Herr Kollege Schnell. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Schnell (CSU), B er i c h t er s tat t er : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Aus
schuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal-' 
fragen befaßte sich in seiner Sitzung vom 5·. Mai 
1968 mit der genannten Verfassungsbeschwerde. 
Herr Oberstudienrat a. D. Dr. Wilhelm K a 1 b in 
Hohenstadt beantragt hier, das Gesetz zur Ände
rung besoldungs- und beamtenrechtlicher Vor
schriften vom 15. Juli 1965 für verfassungswidrig 
zu erklären. Es geht im wesentlichen darum, daß 
eine Umstellung von Oberstudienrat und Studien
professor, d. h. auch eine neue Bewertung, erfolgte. 
Der Beschwerdeführer sieht sich hier in seinem 
verfassungsmäßigen Recht beeinträchtigt: Er 
glaubt, es verstoße gegen die Menschenwürde, · 
wenn er, der früher ein hochgeschätzter Oberstu
dienrat war, nunmehr unter dem Studienprofessor 
stehen müsse. 

Der Ausschuß war allgemein der Überzeugung, 
daß hier ganz sicher schon allein auf Grund der 
Bayerischen Verfassung kein Verstoß vorliegen 
kann; denn die Bayerische Verfassung schreibt 
ausdrücklich vor, daß außerhalb des Dienstes 
Dienstbezeichnungen in der Regel nicht zu führen 



2248 Bayerischer Landtag - 47. Sitzung. Dienstag, 18. Juni 1968 

(Schnell [CSU]) 

sind. Und nachdem der Beschwerdeführer bereits 
im Ruhestand ist, kommt es für ihn ohnehin nicht 
mehr in Frage, diese Dienstbezeichnung zu führen. 

Es kam daher zu folgendem einstimmigen Votum 
des Ausschusses: 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 
II. Es wird Abweisung der Klage beantragt. 

III. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 
IV. Als Vertreter des Landtags wird Abgeordneter 

Schnell bestimmt. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß zuzu
stimmen. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Ab s t im -
m u n g. Der Abstimmung liegt die B eil a g e 1075 
zugrunde. Wer dem beitreten will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen! -
Stimmenthaltungen? - Einstimmig. so be
schlossen. 

Punkt 4c: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs zum 
Antrag des Senatspräsidenten Erich Fuß 
in Nürnberg auf Feststellung der Verfas
sungswidrigkeit des Artikel 1 Nr. 7 des 
Ersten Gesetzes zur Änderung des Baye
rischen Besoldungsgesetzes vom 12. Sep-

tember 1966 (GVBl. S. 229) 

Hier berichtet ·über die Beratungen des Aus
schusses für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen (Beilage 1076) der Herr Abgeordnete 
Dr. S y ring. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Syring (SPD), B er ich t erst a t t er : Herr 
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her
ren! In seiner Sitzung vom 15. Mai 1968 befaßte 
sich der Verfassungsausschuß mit dem Antrag des 
Senatspräsidenten Erich Fuß , Nürnberg. Der Se
natspräsident Erich Fuß beantragt die Feststeilung 
der Verfassungswidrigkeit des Artikels 1 Nr. 7 des 
Ersten Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Be
soldungsgesetzes vom 12. Julf 1966. Berichterstatter 
Abgeordneter Dr. Syring, Mitberichterstatter Ab
geordneter Raß. 

Dem Antrag liegt folgender Sachverhalt zu
grunde: Der Bundesgesetzgeber hat mit der Fi
nanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 1965 die Fi
nanzgerichte zu Oberen Landesgerich,ten bestimmt. 
Die Schlußfolgerungen, die die Landesgesetzgeber 
daraus zu ziehen hatten, bestanden darin, den Fi
nanzgerichten die Senatsverfassung zu geben. Bay
ern hat hier nachgezogen, hat aber nach Auffas
sung des Beschwerdeführers den zweiten Schritt, 
nämlich die besol-:Iungsmäßige Neuregelung, nicht 
konsequent durchgeführt und die Finanzrichter 
nicht wie die Senatspräsidenten der anderen Obe
ren Landesgerichte in Besoldungsgruppe B 3 ein
gestuft, sondern in A 16. Der Beschwerdeführer 
sieht darin eine Verletzung seiner Rechte nach Ar
tikel 118 und 95 der Bayerischen Verfassung, ins
besondere sieht er den Gleichheitsgrundsatz ver-

letzt; denn die Senatspräsidenten der Finanzgerich
te seien bezüglich ihrer Tätigkeit nicht geringer 
einzustufen als die Senatspräsidenten der anderen 
Oberen Landesgerichte. 

Der anwesende Vertreter der R e g i e r u n g er
klärte auf Anfrage des Berichterstatters, daß die 
besoldungsmäßige Angleichung deshalb nicht voll
zogen sei, weil die Finanzgerichte eben doch nicht 
gleichgeordnet und gleichberechtigt seien mit- den 
anderen Oberen Landesgerichten, weil sie Tat
sacheninstanzen seien. Darüber hinaus beantragte 
er die Zurückstellung, weil sich zur Zeit das Bun
desverfassungsgericht mit dieser Angelegenheit be
fasse. Im übrigen stehe Bayern mit der Besoldung 
der Finanzgerichtssenatspräsidenten ohnedies im 
Bund an vorderster Stelle. 

Diese Argumentation hat den Berichterstatter 
nicht voll überzeugt, und er hat seine Bedenken 
aufrechter halten. 

Der Ausschuß hat schließlich mit zwei Gegen-. 
stimmen den Antrag des Mitberichterstatters Dr. 
Raß angenommen, der lautet: 

I. Der Landtag beteiligt sich am Verfahren. 
II. Es wird Abweisung der Klage beantragt. 

III. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 
IV. Als Vertreter des Landtags wird Abg. Dr. Raß 

bestimmt. 

Ich bin beauftragt, Ihre Zustimmung zu erbitten. 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! 
Wir kommen zur Ab stimm u n g. Der Abstim
mung zugrunde liegt der Beschluß auf der B e i -
1 a g e 1076, der soeben bekanntgegeben wurde. 

Wer seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke schön. Die Gegen
probe! - Stimmenthaltungen? ~Einstimmig 
sp beschlossen! 

Punkt 4d): 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofes 
betr. Antrag des Dipl.Br.Ing. Hans-Lothar 
J o s e p h in Freising betreffend V erfas
sungswidrigkei t des Feiertags „Korbinian" 

in Freising 

Hier berichtet über die Beratungen des Ausschusses 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen 
(Beilage 1088) der Herr Kollege Schöfberger. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Schöfberger (SPD),.B er ich t erstatte r: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Aus-

· schuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen hat sich am 21. Mai 1968 mit der als Popu
larklage bezeichneten Verfassungsbeschwerde des 
Herrn Dipl.Br.Ing. Lothar Joseph befaßt. Mit
berichterstatter war der Herr Kollege Schmid
ramsl. 

Der Verfassungsbeschwerde liegt folgender Sach
verhalt zugrunde: In Freising wird am 20. Novem
ber eines jeden Jahres das Patronatsfest des hl. 
Korbinian gefeiert. Aus Anlaß dieses Festes geben 
die Freisinger Behördenleiter den öffentlichen Be-
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diensteten frei, damit sie an den kirchlichen Hand
lungen teilnehmen können. Herr Lothar Joseph 
wendet sich dagegen und macht geltend, daß diese 
Praxis den Vorschriften der Artikel 118 und 107 
der Bayerischen Verfassung widerspreche. 

Der Verfassungsgerichtshof hat dem Bayerischen 
Landtag Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Das 
Gesetz über den Verfassungsgerichtshof sieht aber 
nur eine Äußerung. des Landtags bei Popularklagen 
vor, nicht jedoch bei Verfassungsbeschwerden. Da 
es sich hier eindeutig um eine Verfassungs
beschwerde handelt, weil sich der Beschwerde
führer gegen die Praxis einer Behörde wendet, hat 
der Ausschuß einstimmig beschlossen: 

Der Landtag beteiligt sich nicht an dem 
Verfahren. 

Ich bitte Sie, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Es ist vorgeschlagen, sich 
an dem Verfahren nicht zu beteiligen. Der Ab
s tim m u n g zugrunde liegt die B e i 1 a g e 1088. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. Es ist einst im
m i g so beschlossen! 

Und nun als letzten der Berichte des Ausschusses 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen 
den Punkt 4 e) der Tagesordnung: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs 
betr. Antrag des Kaffeehausbesitzers 
Georg Ritschel in Stadelhofen auf Fest
stellung der Verfassungswidrigkeit des 
§ 1Abs.1 Buchst. a, b der Verordnung der 

Gemeinde Stadelhofen vom 2. 2. 1964 

Auch hier berichtet der Herr Kollege Schöfberger 
über die Beratungen des Ausschusses für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen (Beilage 
1089). Ich erteile ihm das Wort. 

Schöfberger (SPD), B er ich t e r s t a tt er : In 
der selben Sitzung hat sich der Verfassungs:., 
Rechts- und Kommunalausschuß mit der „Verfas
sungsbeschwerde" des Kaffeehausbesitzers Georg 
Ritschel in Stadelhofen befaßt. Diese „Verfas
sungsbeschwerde" ist allerdings eine Normenkon
trollklage. Der Beschwerdeführer wendet si~ ge
gen eine Gemeindeverordnung, die bestimmt, daß 
in der Gemeinde in der Adventszeit und in der 
Fastenzeit nicht getanzt werden darf. Der Be
schwerdeführer sieht darin eine Beeinträchtigung 
seines eingerichteten und ausgeübten Gewerbe
betriebs. 

Da der Bayerische Landtag am Zustandekom
men· dieser Gemeindeverordnung nicht beteiligt 
war, hat der Ausschuß beschlossen: 

Der Landtag beteiligt sich nicht an dem 
Verfahren. 

Ich bitte Sie um Zustimmung. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur A b s t im -
m u n g auf der Grundlage der B e i 1 a g e 1089. 
Es ist vorgeschlagen, sich an dem Verfahren nicht 
zu beteiligen. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Ebenfalls keine. Es ist 
e ins tim m i g so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 5 der Tagesordnung: 
Z w e i t e L e s u n g des 

Entwurfs eines Gesetzes über die Zu
ständigkeit zur Ausführung von Verord
nungen der Europäischen Gemeinschaften 

(Beilage 935) 

Hier. berichtet zunächst über die Beratungen des 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr der Herr 
Abgeordnete Scholl und anschließend über die Be
ratungen des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts
und Kommunalfragen der Herr Abgeordnete 
Schmitt. Zunächst darf ich also dem Herrn Ab
geordneten Scholl das Wort erteilen zu seinem Be
richt über die Beratungen des Ausschusses für 
Wirtschaft und Verkehr (Beilage 1067). · 

Scholl (CSU), B er ich t erst a t t er : Herr 
Präsident, meine Damen, meine Herren! Es han
delt sich um den Gesetzentwurf auf der B e i 1 a g e 
935. Durch· Inkrafttreten der EWG-Verordnung 
Nr. 117 vom 28. Juli 1966 über die Einführung 
gemeinsamer Regeln für den grenzüberschreiten
den Personenverkehr mit Kraftomnibussen ent
stand die Notwendigkeit für den Erlaß einer dies
bezüglichen landesrechtlichen · Zuständigkeitsrege
lung. Der Bund hat seine eigene Befugnis und 
auch die der Länder zur „Regelung der Einrich
tung der Behörden" auf die Gemeinschaften nicht 
übertragen. Die Zuständigkeit für den innerstaat
lichen Vollzug ist damit bei den Mitgliedstaaten 
verblieben. In der eingangs genannten EWG-Ver
ordnung ist vorgesehen, daß von der zuständigen 
Behörde der Mitgliedstaaten bestimmte Beschei
nigungen für den grenzüberschreitenden Verkehr 
ausgestellt werden. Diese zuständige Behörde ist 
bisher nicht festgelegt worden. Der Herr B u n -
d es v er kehr s m i n i s t er ist zwar der Auf
fassung, daß die Zuständigkeit für die Ausgabe der 
Bescheinigung bereits aus § 52 Absatz 2 des Per
sonenbeförderungsgesetzes ersichtlich sei. Der § 52 
regelt aber nur die Zuständigkeit zur Erteilung 
von „Genehmigungen nach diesem Gesetz", also 
dem Personenbeförderungsgesetz. Somit ist für den 
Vollzug der Verordnung Nr.117 eine landesrecht
liche Zuständigkeitsregelung zu treffen, die gemäß 
Artikel 77 Absatz 1 der Bayerischen Verfassung 
als formelles Gesetz zu erlassen ist. 

Dieses Gesetz ermächtigt die Staatsregierung, 
die Zuständigkeit zum Vollzug aller Vorschriften 
der Europäischen Gemeinschaften festzulegen. 
Nachdem mit dem Erlaß weiterer Vorschriften der 
Europäischen Gemeinschaften zu rechnen ist, ist 
ein Gesetz in dieser Form am zweckmäßigsten. 
Sonst müßte der Landtag bei jeder einzelnen Ver
ordnung bemüht werden. 
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Art. 1 
Die Staatsregierung wird· ermächtigt,. durch 

Rechtsverordnung die zur Ausführung · von · 
·Verordnungen der Europäischen Gemeinschaf- ' 
ten zuständigen Behörden zu bestimmen. · 

Art, 2 
. Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 

1967 in Kraft. · · 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat die
sem Entwurf einstimmig zugestimmt. Ich bitte ·das 
Höhe Haus, dem ebenfalls zuzustimmen. . . . 

Prä,sident Hanauer: Nun berichtet der Herr Ab
geordnete Schmitt über die Beratungen des Aus
schusses für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal-
fragen (Beilage 1087). · 

. Schmitt Philipp (CSU), Berichterstatter: 
Herr Präsident, rr;teine Damen urid Herren! Der 
Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen hat sich in seiner 42. Sitzung mit dem 
vorgelegten .Gesetzentwurf befaßt. De.r Ausschuß 
hat keine rechtlichen oder verfassungsreehtlichen · 
Bedenken erh.oben; er ha~ sich in der Abstimmung 
dem Beschluß des Ausschusses für Wirtschaft und 
Verkehr angeschlossen und dem Gesetzentwurf 
einstimmig die Zustimmung gegeben. Ich bitte Sie, 
slch dem anzuschließen. . 

(Abg. Dr. Hoegner: Ich habe doch verfas
sungsrechtliche :Bedenken!) 

Präsident Hanauer: - Ich erteile Ihnen gleich 
das Wort. 

(Abg. Dr. Hoegner: Nein, nein! Ich habe 
mich nicht gemeldet!) 

Die Berichterstattung ist beendet. Ich eröffne die 
allgemeine ·Aussprache ·und warte auf Wortmel
dungen. Wat das keine· Wortmeldung, Herr Kol-· 
lege Dr. '.Hoegner? . 

(Abg. Dr. Hoegner: N,a ja!) 

-'-'Also 'doch! Das Wort hat der Herr Abgeordnete' 
Dr. Hoegner. 

Dr. Hoegner (SPD): Herr Präsident, meine· Da
men und' Herren! Ich. ha,be verfassungsrechtliche 
Bedenken. Nach der Rechtsprechung des Bayeri
schen Verfassungsgerichtshofs sind Fragen der Zu
ständigkeLt den materiellen Fragen gleichgestellt 
und bedürfen deshalb einer gesetzlichen Regelung. 
Es handelt sich bei der Bestimmung der Zustän
digkeit nicht etwa um eine untergeordnete Frage, 
deren Regelung durch Rechtsverordnungen erfol
gen kann; sondern es ist dies eine 'wichtige, auch 
materielle Frage. Meiner Meinung nach muß im 
vorliegenden Falle die Zuständigkeit durch den 
Gesetzgeber festgestellt werden, wie es bei ähn
lichen Gesetzen in diesem Hohen Hause auch 
sonst der Fall gewesen ist. Die Staatsregierung 
soll uns also diese Behörde, die zuständig 

·sein 'soll, benennen, und wir werden dann nach 
Prüfung die betreffende Be.hörde ermäclitigen. 

Prä~ident Hanauer: Weitere Wortmeldungen? -
Die Staatsregierung ist angesprochen; es ~andelt 
sich um eine Regierungsvorlage. · 

Meine bamen und Herren! Angesichts dieses 
Einwandes eines Mannes, der nicht nur mit der 
Bayerischen Verfassung aufs engste verwandt ist, 
sondern auch als Jurist und Universitätsprofessor 
ein gewisses Gewicht hat, möchte ich ihn nicht der
art übergehen, daß ich zu einer Abstimmung 
schreite. · 

(Zuruf: Zurückverweisung!) 

Ich möchte mit diesem Hinweis Ihre Zustimmung 
dafür erbitten, die Angelegenheit nochmals an .den 
Rechts- und Verfassungsausschuß zurückzuverwei
sen, damit sie vielleicht unter Herbeiziehung von 
Mitgliedern der Bayerischen Staatsregierung ein
gehend geklärt werden kann. Ist das Hohe Haus 
damit einverstanden? - · 

·. 
Dann wird. die weitere Behandlung abgebrdchen 

urid die Angelegenheit zur nochmaligen Beratung 
und Berücksichtigung der Einwendung des Herrn 
K·ollegen' Dr. Wilhelm I!oegner. an den Ausschuß 
für Verfassungs-, Rechts-. und Kommunalfragen 
z u r Ü c k v e r w i es e n. · 

Damit ist Punkt 5 für heute erledigt. 

Ich;r:ufe.auf Punkt 6:·zweite'Lesu~g zum 

Entwtid eines Gesetzes zur .Änderung der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-

ern (Beilage 707) · 

· einschließlich 

Antrag der Abgeordneten Diethei, Streibl' 
und aß.derer betreffend Gesetz zur .Ä»de
rung und Ergänzung der Gemeindeord-

nung (Beilage 599) 

und 

Antrag der Abgeordneten: Dr. Reiland und 
anderer betreffend Gesetz zur .Änderung 
und Ergänzung der Gemeindeordnung 

(Beilage 865) 

Es berichten über die Beratungen des Ausschus-. 
ses für Verfassung::;-, Rechts- und Kommunalfra
gen (Beilage 1100) der Herr Kollege Dr. Raß und 
über die des Ausschusses für Staatshaushalt und 
Finanzfragen (Beilage 1U4) der Herr Abgeordnete 
Dr. Weiß: 

Zunächst erteile ich das Wort Herrn Abgeordne
ten Dr. Raß. 

Dr. Raß (CSU),· Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und He~ren! Der ,Aus-

, schuß 'für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen befaßte sich in seiner 41. Sitzung vom 15. Mai 
1968 mit derri Gesetz über die Regelung der Rechts
verhältnisse in gemeindefreien Gebieten. Bericht
erstatter war ich selbst, Mitberichterstatter war 
Herr Kollege H ö 11 r i e g L 
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Als B er ich t erst a t t e r führte ich aus, die 
Gesetzesvorlage der Staatsregierung über die Rege
lung der Rechtsverhältnisse der gemeindefreien 
Gebiete sei veranlaßt durch Artikel 10 Absatz 3 
Satz 2 der Gemeindeordnung, der bestimmt, daß 
die Rechtsverhältnisse der gemeindefreien Gebiete 
durch besonderes Gesetz geregelt werden. Da dieses 
Gesetz bisher nicht ergangen ist, gilt nach Artikel 
122 Absatz 1 Ziffer 1 der Gemeindeordnung die 
Verordnung über gemeindefreie Grundstücke und 
Gutsbezirke vom 15. November 1938 auch heute 
noch. Diese Verordnung hat im Dritten Reich im 
Zeichen der Aufrüstung eine zweckbedingte Son
derregelung erfahren und bedarf daher einer nach 
demokratischen Grundsätzen ausgerichteten Neu
ordnung. Die Verordnung vom 15. November 1938 
unterliegt deshalb der Rechtsbereinigung aus _den 
Reichsverkündungsblättern, so daß im Zuge der er
forderlichen Bereinigung des Landesrechts - und 
diese Verordnung galt als Landesrecht weiter -
die Gesetzesvorlage notwendig ist, denn sie ersetzt 
die in ihrem § 2 Absatz 2- aufzuhebende Ver
ordnung vom 15. November 1938. 

Der Gesetzentwurf befaßt sich mit der Erfüllung 
der Aufgaben in gemeindefreien Gebieten, mit der 
Verteilung der durch die Aufgabenerfüllung ent
stehenden Kosten, mit der Ausübung der Hoheits
befugnisse, der Zuständigkeit der Rechtsaufsicht 
und mit vermögensrechtlichen Sonderbestimmun
gen. 

Der Mit b er ich t erst a t t er betonte die 
Notwendigkeit der Gesetzesvorlage. 

Nach eingehender Beratung und übereinstim
mender Antragstellung der Berichterstatter stimm
te der Ausschuß der Gesetzesvorlage mit allen 
Stimmen zu, wobei das Gesetz für dringlich erklärt 
wurde und am 1. Juli 1968 in Kraft treten soll. 

Ich empfehle dem Hohen Haus, dem Beschluß
vorschlag des Ausschusses beizutreten. 

In seiner 43. Sitzung vom -28. Mai 1968 befaßte 
sich_ der selbe Ausschuß mit dem Antrag der 
Abgeordneten Diethei, Streibl u. a. (CSU) betref
fend Gesetz zur · Änderung und Ergänzung der 
Gemeindeordnung (Beilage 599) sowie mit dem 
Antrag der Abgeordneten Dr. Reiland und an
derer (SPD) betreffend Gesetz zur Änderung und 
Ergänzung der Gemeindeordnung. 

Berichterstatter war Herr Kollege S c h mit t, 
Mitberichterstatter Herr Kollege H ö 11rieg1. Da 
die Anträge den gleichen Inhalt zum Gegenstand 
haben, wurden sie gemeinsam behandelt. 

Der B er ich t erstatte r wies darauf hin, 
daß die Eingemeindung gemeindefreier Gebiete 
den Landtag schon seit Jahren beschäftige. Er teil
te dann mit, daß zu dem Antrag auf Beilage 599 
vom Antragsteller ein Ab ä n de r u n g s an t r a g 
vorliegt, den Sie auf Bei 1 a g e 1100 vorfinden, 
welcher lautet: 

„Gemeindefreie Gebiete oder Teile hiervon 
sind auf Antrag angrenzender Gemeinden in 
diese einzugliedern, wenn nicht dringende 

Gründe des öffentlichen Wohls entgegenstehen. 
Beantragen mehrere Gemeinden die Eingliede
rung, so richtet sich die Entscheidung darüber, 
ob und in welchem Umfang den Anträgen 
stattgegeben wird, nach Gründen des öffent
lichen Wohls. Aus den gleichen Gründen kön-. 
nen Entscheidungen nach den Sätzen 1 und 2 
auch von Amts wegen getroffen werden; da
bei · können auch neue Gemeinden gebildet 
werden." 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r verwies dar
auf, daß von dem gesamten Staatsgebiet mit rund 
7 Millionen Hektar rund 605 000 Hektar, das sind 
rund 8,5 Prozent, auf gemeindefreies Gebiet ent
fallen, wobei die staatlichen Forsten mit rund 
545 000 Hektar rund 90 Prozent ausmachen. Auf 
die geschichtliche Entwicklung eingehend, bemerk
te der Mitberichterstatter, daß nur allerhöchste 
Wünsche und rein fiskalisches Interesse maßgebend 
gewesen seien, diese Gebiete gemeindefrei zu hal
ten. Er wies darauf hin, daß seit der Gemeinde
bildung vor mehr als hundert Jahren die Einwoh
nerzahl von rund 3 Millionen im Jahre 1818 auf 
mehr als 10 Millionen zugenommen habe. Ehem_als 
abgelegene Waldgebiete seien heute durch Straßen 
erschlossen und die Gebiete würden von Tausen
den von Menschen zur Erholung aufgesucht. Im -
Rahmen einer Verwaltungs- und Gebietsreform 
könnte der Staat hinsichtlich der gemeindefreien 
Gebiete mit einer großzügigen Bereinigung ein 
gutes Beispiel geben. Für den Widerstand der 
Staatsforstverwaltung seien nach seiner Ansicht 
nur fiskalische Gesichtspunkte maßgebend. 

Der Antragsteller Die t h e i stellte zunächst 
fest, daß nur 18 der 143 bayerischen Landkreise 
keine gemeindefreien Gebiete hätten. B a y er n 
sei das einzige Bundesland, das- die Masse seines 
überwiegend wirtschaftlichen Zwecken dienenden 
Grundbesitzes gemeindefrei halte. B a d e n -
W ü r t t e m b er g habe nur zwei aufimärkische 
Gebiete, und in S c h 1 es w i g - Ho 1 s t ein ge
hörten nur 40 Hektar ausmärkische Gebiete keiner 
Gemeinde an. In Bayern habe die meisten aits
märkischen Gebiete Unterfranken mit 12,3 
Prozent, die absolut größte Fläche der Regierungs
bezirk 0 b erb a y er n mit rund 145 000 Hektar. 

Der Antragsteller schilderte dann die Entwick
lung der gewissermaßen antizyklischen Gesetz
gebung seit dem Jahre 1818. Er wies dann auf die 
mannigfachen Bemühungen um eine wirklichkeits
nähere Gestaltung des Staatsgebietes hin, insbe
sondere auf den L an d t a g s b e s c h 1 u ß von 
1960, möglichst bald eine Regelung zu veranlas
sen, durch welche die Zuweisung jedes Teiles des 
bewohnten Staatsgebietes zu einer Gemeinde be
schleunigt wird. Wenn auch, so meinte er, eine aus
nahmslose Eingliederung der gemeindefreien Ge
biete in Gemeindemarkungen nicht möglich sei, 
so könne doch gerade durch die Eingliederung von 
gemeindefreien Gebieten, die zwischen zwei oder 
mehreren Gemeinden liegen, die Wirtschaftskraft 
dieser Gemeinden erheblich gesteigert und die Er
füllung gemeindlicher Aufgaben grundlegend ver
bessert werden. Der größte Teil des Waldbesitzes 
des Freistaates Bayern hätte in den letzten 150 
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Jahren nicht bewirtschaftet werden können, wenn 
nicht die angrenzenden Gemeinden das Reservoir 
für die Waldarbeiter gestellt hätten. Jahr für Jahr 
würden über Gemeindestraßen schwere und 
schwerste Holzlasten abgefahren. Die Gemeinden 
bekämen dafür weder einen Gewerbesteueraus
gleich noch einen Verwaltungskostenzuschuß. Fis
kalische Gründe dürften nicht ausschlaggebend 
sein, auch wenn die Frage der pauschalen Grund
steuerfreiheit des staatlichen Forstbesitzes nicht 
außer Diskussion bleiben könne. Im Gegensatz 
zum Bauernwald zahle der Staat keine Grund
steuer, sondern nur Kreisumlage. 

Der Betrag von 10 Millionen DM, der auf das 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten zukommen soll, sei nicht sicher. Er 
gehe auch davon aus, daß alle gemeindefreien Ge-. 
biete eingemeindet würden. Es würden aber wohl 
kaum mehr als 50 Prozent der gemeindefreien Ge
biete auf Grund von Anträgen eingemeindet wer
den. Im Jahre 1950 habe die Staats f·o r s t ver -
w a 1 tun g' in der gleichen Angelegenheit einen 
Betrag von 5 Millionen DM genannt. Der Aufwand 
des Staates mindere sich auch dadurch, daß die 
Staatsforstverwaltung bisher 1220 Kilometer an 
Straßen, die durch diese Gebiete führten, zu unter
halten habe. Es kämen also auf die Gemeinden 
auch erhebliche Lasten zu, die sie sehr wohl ab
schätzen müßten, bevor sie Antrag stellten. 

Abschließend bezeichnete Herr Kollege Diethei 
es als unvertretbar, weiterhin eine Zersplitterung 
der Gemeindewirtschaftsräume zuzulassen. 

Kollege Dr. Re i 1 an d, der den zweiten Antrag 
vertrat, betonte, sein Antrag auf Beilage 865 
sei identisch mit einem Beschluß der Vertreter
versammlung des Bayerischen Gemeindetages. Man 
könne davon ausgehen, daß die Gemeinden von 
ihrem Antragsrecht nur dann Gebrauch machen 
würden, wenn sie sich über die Ko;nsequenzen klar 
geworden seien. 

Herr Kollege He i d e n erwähnte den Fall sei
ner Gemeinde im Landkreis Nürnberg, der mit das 
größte gemeindefreie Gebiet habe, das vom Staats
forst eingeschlossen sei. Es sei in den letzten Jahren 
nicht gelungen, auch nur einen Quadratmeter 
Staatsforst eingemeindet zu bekommen. 

Der Vertreter des F in an z mini s t e r i ums 
teilte mit, daß im Jahre 1960, verursacht durch die 
Kriegs- und Nachkriegsereignisse, noch .etwa 10 000 
Einwohner in gemeindefreien Gebieten gewohnt 
hätten; diese Zahl sei nunmehr auf etwa 500 zu
rückgegangen. Er machte gegen den ursprünglichen 
Antrag des Herrn Kollegen Diethei auf Beilage 599 
verfassungsrechtliche Bedenken geltend. 

Der Vertreter der Min i s t e r i a lf o r s t ab -
t e i 1 u n g bestritt, daß für die Haltung der Staats
forstverwaltung finanzielle Gründe ausschlagge
bend seien. Maßgebend sei für die Forstverwaltung 
vielmehr nur; daß sich die Institution der aus
märkischen Gebiete bestens bewährt habe. 

. Der Vertreter des S t a a t s m i n i s t e r i u m s 
der F inan z e n machte darauf aufmerksam, daß 
eine Eingliederung· ausmärkischer Gebiete nach 
dem jetzigen Stand der Gesetzgebung möglich sei. 
Man möge dagegen einwenden, daß nicht in dem 
Maße davon Gebraucl\ gemacht worden sei, wie es 
die Gemeinden wünschten. Man sei sich auf Mini
sterialebene aber einig, daß künftig, wenn es bei 
der bisherigen Gesetzgebung bleiben solle, groß
zügig verfahren werden solle. Sicher sei, so meinte 
er, daß die Gemeinden, wenn man ihnen aus
schließlich das Wahlrecht gebe, sich diejenigen Ge
biete zur Eingemeindung vornehmen würden, in 
denen für sie finanziell etwas „herausspringe". 

Nach Auffassung des Herrn Kollegen Dr. S e i d 1 
hätten die beiden Anträge nicht gestellt werden 
müssen, wenn die Verwaltung in der Vergangen
heit flexibel und großzügig verfahren wäre. 

Kollege S c h n e i er unterstrich, daß man in 
der Vergangenheit bei Anträgen auf Eingemein,.. 
dung nach fisJrnlischen Gesichtspunkten vorgegan
gen sei. 

Der Vertreter des S t a a t s m in i s t e r i u m s 
des Innern erklärte noch, daß die beiden Be
stimmungen des geänderten Antrages rechtlich 
haltbar wären. Satz 1 regele, ob überhaupt einge
.meihdet werden solle, wobei die Abgrenzung nega
tiv getroffen werde, also grundsätzlich eingemein
det werde, wenn nicht Gründe des öffentlichen 
Wohls entgegenstünden; Satz 2 betreffe den ande
ren Fall, daß mehrere A:p.träge gestellt seien. Dann 
richte sich die Entscheidung darüber, ob und wie 
eingemeindet werde, nach Gründen des öffentlichen 
Wohls. · 

Beide B er ich t erst a t t er beantragten 
dann Zustimmung zum § 1 in der Fassung auf 
Beilage 599 unter Berücksichtigung des Abände
rungsantrages auf Beilage 1100, und Zustimmung 
zum § ;2 in folgender Fassung: Das Gesetz ist dring
lich; es tritt am 1. Juli 1968 in Kraft. 

Der Ausschuß stimmte dem Antrag einst im -
m i g zu. Ich empfehle dem Hohen Hause, dem 
Beschlußvorschlag des Ausschusses beizutreten. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! 
Ohne formellen Beschluß des Plenums wurden die 
beiden Gesetzesanträge, da sie erhebliche finanziel
le Auswirkungen enthalten, nachher auch dem Aus
schuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
überwiesen. Ich darf bitten, nachträglich damit ein
verstanden zu sein. - Dies ist der Fall. 

Ich darf jetzt um den Bericht über die Beratun
gen des Ausschusses für den Staatshaushalt und 
Finanzfragen (Beilage 1114) den Herrn Kollegen 
Dr. Weiß bitten und ihm das Wort geben. 

Dr. Weiß (CSU), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Der Ausschuß für den Staatshaushalt und 
Finanzfragen befaßte sich in seiner 45. Sitzung am 
11. Juni 1968 ebenfalls mit dem Ihnen auf Bei-
1 a g e 707 bekanntgemachten Gesetzentwurf der 
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Staatsregierung und den Anträgen auf den Bei-
1 a g e n 599 und 865 zur Änderung und Ergänzung -
der Gemeindeordnung sowie mit dem hierzu er
gangenen Beschluß des Rechts- und Verfassungs
ausschusses auf Bei 1 a g e 1100. 

Mitberichterstatter war Herr Kollege S o n n -
t a g, Berichterstatter war ich. 

Eine längere Debatte ergab sich darüber, ob der 
Artikel 11 der Gemeindeordnung entsprechend dem 
Beschluß des eben erwähnten Ausschusses die Ein
gliederung gemeindefreier Gebiete zur Folge habe, 
wenn nicht dringend e Gründe des öffentlichen 
Wohls entgegenstehen. Ein Antrag des Bericht-

' erstatte r s, dieses Wort „dringende" zu strei
chen, wurde gegen 6 Stimmen abgelehnt. 

Im übrigen stimmte der Ausschuß der Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung der Änderung ge
mäß Beschluß des Rechts- und Verfassungsaus
schusses auf Beilage 1100 bei 4 Stimmenthaltungen 
zu. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Ich darf für die kurze und 
trotzdem erschöpfende Berichterstattung danken 
und die a 11 g e m e in e Au s s p r a c h e eröffnen. 

War das eine Wortmeldung? - Herr Kollege 
Herrmannsdörfer hat sich zu Wort gemeldet. 

Herrmannsdörfer (NPD): Herr Präsident, Hohes 
Haus! Meine Fraktion wird sich zu dem Gesetzent
wurf über die Eingemeindung ausmärkischer Ge
biete der Stimme enthalten und zwar aus folgenden 
Gründen: 

Erstens: Auf den Staat kommt eine Belastung 
von minimal 5 Millionen DM, maximal 10 Millio
nen DM zu, die wir uns bei der angespannten 
Haushaltslage zur Zeit nicht leisten können. 

Zweitens: Meine Fraktion vermißt im Gesetzent
wurf eine obere Grenze, bis zu welcher Gebiete 
ausmärkischer Art eingemeindet werden könnten. 

Drittens: Es besteht keine ausreichende Garantie 
gegen die Zersiedlung solcher Gebiete, die nun
mehr eingemeindet werden sollen. 

(Mehrere Zurufe, u. a. des Abg. Gräßler: 
Der Ausschuß hat doch zugestimmt! - Abg. 
Herrmannsdörfer: Wir haben uns der Stim-

me enthalten!) 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! 
Es besteht weder im Gesetz noch in der Verfassung 
·eine Bestimmung in Form eines kategorischen Im
perativs, die es einem Abgeordneten verwehren 
würde, einen einmal eingenommenen Standpunkt 
wieder aufzugeben. 

(Abg. Herrmannsdörfer: Wir brauchen keinen 
Standpunkt aufzugeben!) 

- Nein, Herr Kollege, so machen wir es nicht; im 
Augenblick haben wir noch die alte Geschäftsord
nung, morgen werden wir die andere haben. Dann 
mag es etwas gelockerter zugehen. 

Wir treten gemäß § 60 der Geschäftsordnung in 
die E i n z e 1 b e r a t u n g ein, nachdem weitere 
Wortmeldungen zur Aussprache nicht mehr vor
liegen und ich diese hiermit für geschlossen er
kläre. 

Der A b s t i m m u n g zugrunde liegt die Regie
rungsvorlage gemäß B e i 1 a g e 707 und die Be
schlüsse des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts
und Kommunalfragen auf Bei 1 a g e 1100 sowie 
des Ausschusses für den Staatshaushalt und Fi
nanzfragen auf Bei 1age1114. 

Ich rufe zunächst auf vom § 1 die Ziffern 1 
und 2; beide sind zur unveränderten Annahme 
empfohlen. Ziffer 1 ändert den Artikel 10 der Ge
meindeordnung durch Neufassung der Überschrift 
und Streichung des Absatzes 3. Die Ziffer 2 fügt 
einen neuen Artikel lOa umfangreicher Art ein. 

Wer diesen beiden Ziffern zustimmt, gebe ein 
Handzeichen. - Ich danke. Die Gegenprobe! -
Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Bei 
Stimmenthaltung der Fraktion der NPD angenom
nommen. 

Die Ausschüsse schlagen vor, eine neue Ziffer 3 
einzufügen, die eine Änderung des Artikels 11 Ab
satz 1 vorsieht. Ich verweise auf den Wortlaut. 

Wer dieser neu eingeschobenen Ziffer 3 die Zu
stimmung geben will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Keine Ge
genstimmen bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der NPD. 

Die Ziffern 3 und 4 werden damit Ziffern 4 
und 5. Die neue Z i ff er 4 bringt die Einfügung 
eines umfangreichen Artikels 13 a. Sie wird mit 
der Ziffer 5, bisher Ziffer 4, die vorsieht, daß 
Artikel 122 Absatz 1 Nr. 1 aufgehoben wird, zur 
unveränderten Annahme empfohlen. 

Wer den beiden nunmehrigen Ziffern 4 und 5 
die Zustimmung geben will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Keine 
Gegenstimmen, bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der NPD. 

Ich rufe auf § 2. Für Ab s atz 1 wird als For
mulierung vorgeschlagen: 

(1) Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Juli 
1968 in Kraft. 

Absatz 2 bleibt unverändert. 

Wer dem § 2 mit dem Zeitpunkt des Inkraft
tretens 1. Juli 1968 und der Dringlichkeitserklä
rung die Zustimmung geben will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Kei
ne) bei Stimmenthaltung der Fraktion der NPD. 

Damit ist die Einzelabstimmung abgeschlossen. 

Das Gesetz hat den Ti t e 1 : 

Gesetz 
zur Änderung der Gemeindeordnung für 

den Freistaat Bayern 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, an die zweite 
Lesung die d ritte Lesung unmittelbar anzu
schließen. - Widerspruch erhebt sich nicht. Das 
Hohe Haus ist damit einverstanden. 
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Ich eröffne in der dritten Lesung die a 11 g e .:. 
meine Aus s-p r ach e. Keine Wortmeldung. Ich 
schließe sie. • 

Ich eröffne die Ein z e 1 b er a tun g. Auch dazu 
habe ich keine W ortmeldun&en. · 

Wir kommen zur Ab stimm u ng in der dritten 
Lesung. Ihr liegen die Beschlüsse der zweiten Le
sung zugrunde. · 

Ich rufe auf § 1 mit den Ziffern 1, 2, 3, 4 und 5 -, 
§2-. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß a b s tim m u n g über 
das · ga:nze Gesetz. Diese Schlußabstimmung kann 
unmittelbar folgen, wenn die ·Beschlüsse in der 
dritten Lesung unverändert geblieben sind. Das ist 
der Fall. - Das Hohe Haus ist damit einverstanden. 

. ' Ich schlage dem Hohen Hause vor, die Abstim
mung in einfacher Form durchzuführen. - Wider

-.spruch erhebt sich nicht. Auch damit ist das Hohe 
Haus einverstanden. 

Wer dem Gesetz die Zustimmung geben will, den· 
bitte ich, Platz zu behalten. - Danke schön. Ge
genstimmen? - Keine bei Stimmenthaltung der 
•Fraktion der NPD. 

Das Gesetz liat den T i t e 1 : 

Gesetz 
zur Änderung der Gemeindeordnung für 

den Freisti;at Bayern 

Damit ist Punkt 6 der Tagesordnung erledigt. 

IchrufeaufPunkt 7:Zweite Lesung zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die Schulpflicht (Beilage 1031) 

Es berichtet zunächst über die Beratungen des 
Ausschusses für kulturpolitische Fragen (Beilage 
1101) der Herr Abgeordnete Helmschrott. Ich er

- teile ihm das Wort, 

Helmschrou (CSU), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Der Ausschuß für kulturpolitische Fragen hat 
in _seiner 30:Sitzung am 30. Mai dieses Jahres den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 

_ über die Schulpflicht behandelt. Es handelt sich 
um eine Regierungsvorlag'e; Sie finden sie auf B e i -
1 a g e 1031. Den Ausschußbericht finden Sie auf 
Bei 1 a g e 1101. Die Berichterstattung oblag mir, 
·Mitberichterstatter war der Kollege Dr ex 1 er. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r bezeichnete den 
Entwurf als ein Vorschaltgesetz zu der bevorste
henden Neufassung des Schulpflichtgesetzes. Der 
Entwurf sei veranlaßt durch den einstimmigen Be-

- schluß der Ku 1 tu s mini s t er k o n f er e n z vom 
28.' März 1968. Dieser Beschluß der Kultusminister
konferenz stehe im Zusammenhang mit dem Ha m -
b u r g e r Ab k o mm e n von 1964, wonach zum 
Schulbeginn im Herbst schulpflchtig sein soll, wer 
bis zum 30. 'Juni sechs Jahre alt ist. Für Bayern 
ist bisher Stichtag der 30. September. Des weiteren 
sei im Entwurf vorgesehen, daß ein Kind, das am 

31. Dezember eines Jahres mindestens seChs .Jahre 
alt sein werde, unter bestimmten Voraussetzungen 
in die Volksschule aufgenommen werden könne. 
Das sind die beiden wesentlichen Punkte ge'o/esen. 

Der Mit b er ich t er s tat t er war der Mei
nung, daß diese Vorlage lediglich ein kümmerliches 
Fragment des Problems der Schulpflicht überhaupt 
sei. 

Der Vertreter der Staatsregierung, Ministerial:: 
dirigent Dr. Keß 1-e r, . nahm zu den Ausführun
gen des Mitberichterstatters Stellung und wieder
holte noch einmal, wie es zu dieser Vorlage kam. 

An der allgemeinen Aussprache beteiligten sich 
neben Berichterstatter und Mitberichterstatter die 
Frau K;ollegin Schleicher und die Frau Kollegin 
Laufer sowie die Abgeordneten Eberle, Dr. Fuchs, 
Förster, Dr. von der Heydte, -Dr. Böddrich, Dr. 
-Kaub und Richter. -

Im wesentlichen ging es bei der Aussprache er
stens um den Stichtag 30. Juni, wie in der Vorlage. 
Es herrschte die übereinstimmende Auffassung, 
wegen fler bereits angelaufenen Schulanmeldung 
den neuen Stichtag 30. Juni erst ab 1969 wirksam 
werden zu lassen. Zweitens verursachte die Auf
nahme eines Kindes, das. am 31. Dezember 6 Jahre 
alt sein wird, eine ausgedehnte Aussprache. Es 
ging einmal um die Frage ·der Mitwirkung, wenn 
ein solches Kind nicht für schulreif befunden wird., 
In der Vorlage heißt es nämlich, daß der Schul
leiter dann bestimmt. Zum andern wurde erörtert, 
ob überha11pt eine vorzeitige Einschulung statt
finden soll. Zur Zeit enthält die Ausführungs
verordnung zum Volksschulgesetz einen Satz, der 
eine vorzeitige Anmeldung und Einschulung uri.ter-
bindet. ·· · 

Gegenüber der Beilage 1031 wurden dann die 
Änderungen beschlossen, die Sie auf der Beilage 
1101 finden. In Artikel 1 Ziffer 1 wurden 
vom Ausschuß nach dem Wort „beginnt" die Wor
te „vom Jahre 1969 an" eingefügt. Für heuer gilt 
also noch die Regelung mit dem 30. September als 
Stichtag. ' . 

Dann wurde vom Ausschuß eine Z i f f e r 2 be
schlossen, durch die folgende neue Ab s ätz e' 3, 
4 und 5 eingefügt werden mit der Maßgabe, daß es 
statt „Der Schulleiter kann ein Kind, das am 31. 
Dezember eines Jahres mindesteni;; sechs Jahre alt 
sein wird" heißen soll: „Ein Kind, das am 31. De
zember eines Jahres mindestens sechs Jahre alt 
sein wird". Des weiteren wird empfohlen, d.aß bei 
der Entscheidung darüber mehrere mitwirken. Das 
ist der neue Ab s atz 4. In diesem neuen Absatz 
wird das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus ermächtigt, durch Rechtsverordnung das 
Verfahren zur Feststellung der Schulreife zu be
stimmen. Das schien uns bedeutsam, weil der Ter
min bis zum 31. Dezember ausgedehnt wird. 
SChließlich wurde für das Inkrafttreten .des Ge
setzes der 20. Juni 1968 vo.rgeschlagen, In der Vor
lage war der 1. Juni 1968 vorgesehen. Der Dring
lichkeitsvermerk wurde belassen. 

Mit diesen Änderungen wurde der Entwurf eines 
Änderungsgesetzes ohne Gegenstimmen bei einer 
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Stimmenthaltung vom Ausschuß angenommen. 
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, dem Aus
schußbeschluß zu folgen. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen (Beilage 1117) berichtet der Herr Ab
geordnete Schnell; ich erteile ihm das Wort. 

Schnell (CSU), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! In seiner Sit
zung vom 12. Juni 1968 befaßte sich der Ausschuß 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen 
ebenfalls mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Än
derung des Gesetzes über die Schulpflicht. Bericht
erstatter war id1 selbst, Mitberichterstatter Herr 
Kollege Schneie r. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r wies zunächst 
darauf hin, daß es eigentlich wünschenswert ge
wesen wäre, wenn dieses Gesetz in vollem Um
fange eingebracht worden wäre. Als Berichterstat
ter habe ich dem hinzugefügt, daß das zwar wün
schenswert gewesen wäre, daß aber im Augenblick 
doch bereits die Notwendigkeit bestehe, mit Rück
sicht auf die vielen Wünsche, die von seiten der 
Elternschaft geäußert worden sind, sofort eine 
Regelung für die rechtzeitige und, soweit erforder
lich, auch frühzeitige Einschulung der Kinder zu 
treffen. Das ist mit diesem Gesetzentwurf nun ein
mal beabsichtigt. 

Im übrigen war der Ausschuß einstimmig der 
Meinung, diesem Entwurf in der durch den Kultur
politische Ausschuß abgeänderten Form zustim
men zu sollen. Ich bitte Sie, meine Damen und 
Herren, diesem Votum des Ausschusses beizutre
ten. 

Präsident Hanauer: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. 

Ich eröffne die a 11 g e m e i n e Au s s p r a c h e. 
Eine Wortmeldung liegt mir vor vom Herrn Ab
geordneten Richter; ich erteile ihm das Wort. 

Richter (NPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Der vorgesehene Abs a t z 1 zur Än
derung des § 4 des Schulpflichtgesetzes stellt nach 
Auffassung meiner Fraktion deswegen einen Rück
schritt dar, weil die Vorverlegung des Stichtags 
vom 30. September auf den 30. Juni dem Bestre
ben einer Mehrheit in unserem Hause - meine 
ich - entgegensteht, Ausbildungszeiten grundsätz
lich vorzuverlegen oder zu verkürzen und nicht 
hinauszuschieben urid zu verlängern. Ich bin der 
Auffassung - und stimme mit meiner Fraktion 
hier überein -, daß wir in Bayern den Stichtag 
beim 30. September hätten belassen müssen und 
zusätzlich die unter Ziffer 3 vorgesehene Mög
lichkeit - Stichtag 31. Dezember - bei Feststel
lung der körperlichen oder geistigen Schulfähig
keit hinzuzufügen. 

Meine Damen und Herren! Ich erinnere daran, 
daß hier im Plenum schon in Fragestunden und in 
Debatten zum Kultusetat die Frage der Vorschul-

erziehung Gegenstand der Aussprache war. Ich 
darf mit einiger Genugtuung feststellen, daß der 
Herr Kultusminister wohl seine Meinung 
zu diesem Thema korrigiert zu haben scheint; denn 
er antwortete ursprünglich auf Vorhalte von unse
rer Seite: Dieses Thema „Vorschulerziehung" -
und das hängt ja sehr eng mit diesem Problem 
hier zusammen - sei ausschließlich unter dem Ge
sichtspunkt der Sozialpolitik zu betrachten, und 
hierfür seien ausschließlich die karitativen Ver
bände zuständig. Ich freue mich, daß ich einer Mit
teilung seines Ministeriums entnehmen konnte, daß 
nun Erhebungen über den Stand der Vorschul
erziehung angestellt werden, und hoffe, daß daraus 
etwas wird. 

Abschließend dazu: Hier frühzeitig genug grund
sätzlich etwas zu tun, daß wir zu Besuchsquoten 
bis zu 90 Prozent für Schulkindergärten - wie in 
Frankreich - kommen, würde ohne weiteres eine 
Lösung ermöglichen, daß man einen Stichtag über
haupt weiter zurückschieben könnte. 

Der Punkt 3 ist richtig in dem Zusammen
hang. Wir können dem Punkt 3 zustimmen. Den 
Punkt 4 halten wir deswegen für richtig, weil 
die Regelung von Verfahren in Zukunft mehr als 
bisher der Verwaltung oder der Bürokratie über
lassen bleiben sollte, um eben dem Gesetzeswust 
Einhalt zu gebieten. 

Punkt 5 ist eine Selbstverständlichkeit. 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir 
zusammenfassend noch eines zu sagen: Die Be
ratungen im Ausschuß und die Begleitumstände um 
diesen Gesetzentwurf sind Paradebeispiel dafür, 
wie man durch übereilt beschlossene Gesetze, durch 
Gesetze zur Änderung eines Gesetzes - wobei 
schon wieder ein neues Gesetz in Aussicht steht -
den Verwaltungsapparat geradezu weiter aufbläht. 
Denn auch dieses Gesetz zur Änderung des beste
henden Gesetzes wird' eine Vielzahl von Arbeits
stunden in der Verwaltung nach sich ziehen. Ich 
meine, die Verabschiedung dieses Gesetzes wäre 
überhaupt nicht nötig gewesen. Wir hätten es bis 
zur Verabschiedung des neuen Volksschulgesetzes 
auch weiterhin so ausgehalten. Ich meine zusam
menfassend, daß die Regelung wie bisher - Stich
tag 30. September - bei uns in Bayern wohl eine 
moderne Regelung gewesen ist und daß die Vor
verlegung des Stichtags auf den 30. Juni einen 
Rückschritt darstellt. Deswegen werden wir uns bei 
der Gesamtabstimmung der Stimme enthalten. 

(Beifall bei der NPD) 

Präsident Hanauer: Das Wort hat der Herr 
Staatsminister für Unterricht und Kultus. 

Staatsminister Dr. Huber: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Nur zwei kurze Anmerkun
gen: Erstens, Herr Kollege Richter, mit vor
schulischen Veranstaltungen hat dieser Gesetzent
wurf gar nichts zu tun; hier geht es ausschließlich 
und gerade um die schulischen und nicht um die 
vorschulischen Veranstaltungen. 

(Beifall bei CSU und SPD) 
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Zweitens, wenn man eine gemeinsame Regelung 
in der Konferenz der Kultusminfster getroffen hat, 
dann hätte ich, nachdem gerade aus Ihrem Bereich 
immer nach einheitlichen Regelungen geschrien 
wird, eigentlich von Ihrer Seite erwartet, daß Sie 
dem freudig zustimmen und nicht daran Kritik 
üben. 

(Zuruf von der NPD: Keine falsche einheit
liche Regelung!) 

Präsident Hanauer: Wortmeldungen liegen nicht 
mehr vor, Die allgemeine Aussprache ist geschlos
sen. 

Wir treten in die E in z e 1 b er a t u n·g ein. Ihr 
liegen zugrunde die R~gierungsvorlage auf B e i -
1 a g e 1031 sowie die Beschlüsse des Ausschusses 
für kulturpolitische Fragen auf Bei 1 a g e 1101 
und des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen auf Bei 1 a g e 1117. 

Ich rufe auf Art i k e 1 1. Der Einleitungs~atz 
bleibt unverändert. Wer dem zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Gegen
stimmen? -

(Unklarheit in der.Abstimmung) 

- Gegenstimmen? - 2 Gegenstimmen bei der 
NPD. Stimmenthaltungen? - Im übrigen Stimm
enthaltungen bei der NPD. 

Wir kommen zu Z i ff e r 1. Die Ausschüsse 
schlagen vor, iri Ziffer 1 nach dem Wort „beginnt" 
die Worte „vom Ja~re 1969 an" einzufügen. Unter 
Berücksichtigung dieser Änderung lautet dann Zif
fer, 1: 

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Volksschulp:fijcht beginnt vom Jahre 1969 
an für alle Kinder, die am 30. Juni eines 
Jahres mindestens 6 Jahre alt sind, .J:nit dem 
Beginn des Schuljahres. 

Wer dieser Bestimmung in der eben bekanntgege
benen geänderten Formulierung zustimmen will, 

· den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Ge
genstimmen! Bei Gegenstimmen der Fraktion der 
NPD - Stimmenthaltungen? - ohne Stimment
haltungen angenommen. 

(Widerspruch) 

- Bei 2 Stimmenthaltungen aus den Reihen der 

(Zurufe) 

- Niemand mehr? - 2! Wo ist der dritte? -
Aha! Dankeschön! Die Beleuchtungseffekte sind 
augenblickliG):l etwas trübe, die Konturen etwas 
unklar, und so halb hochgehaltene Hände treffen 
höchstens den Brust- oder Reversteil des Hinter
manns und sind deshalb nicht ohne weiteres er
kennbar. Ich bitte um Entschuldigung und darum, 
etwas deutlicher ein Zeichen zu geben. 

Ich rufe nun auf Artikel 1 Ziffer 2. Die Aus
schüsse schlagen eine geänderte Fassung vor. Ich 
verweise auf die geänderte Formulierung in An-

· 1age 1101. 

Wer der ·Änderung zustimmen wiU, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? -
Keine. Stimmenthaltungen? - Die Fraktion der 
NPD und sonst niemand. Bei Stimmenthaltung der 
Fraktion der NPD ohne Gegenstimmen angenom
men. 

Ich rufe auf Art i k e 1 2. Die. Ausschüsse emp:.. 
fehlen, als Tag des Inkraftfretens den 20. J,uni 1968 
einzusetzen. Dieser Artikel würde lauten: 

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 20. 
Juni i968 in Kraft. 

Wer diesem Artikel die Zustimmung geben will, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Ge
genprobe! - Keine Gegenstimmen. Stimmenthal
tungen? - Bei Stimmenthaltung der Fraktion der 
NPD und einer Stimmenthaltung bei der SPD an
genommen. 

Damit ist die Einzelabstimmung abgeschlossen. 

Das Gesetz hat den T it e 1: 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die SChul
pflicht. 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, die dritte 
Lesung der zweiten unmittelbar folgen zu las
sen. - Das Hohe Haus ist damit einverstanden. 
Ich eröffne die d r i t t e L e s u n g . Für die allge
meine Aussprache liegen keine Wortmeldun
gen vor. Ich eröffne die Einzelberatung. 
- Auch dazu liegen keine Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zur Ab s tim m u n g in dritter 
Lesung. Ihr liegen die Beschlüsse der zweiten Le
sung zugrunde. Ich rufe auf den Artikel 1 mit den 
Ziffern 1 und 2 sowie den Artikel 2. -

Wir k'ommen zur S c h 1 u ß ab 's t im m u n g ü]Jer 
das ganze Gesetz. Die Schlußabstimmung kann un
mittelbar der dritten Lesung folgen. Das Hohe 
Haus ist damit einverstanden. - Ich schlage dem 
Hohen Haus weiterhin vor, die Abstimmung in ein.:.. 
facher Form durchzuführen. - Auch ·da)nit besteht 
Einverständnis. 

Wer dem Gesetz die Zustimmung geben will, 
den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. - Danke. 
Wer stimmt dagegen?.___ Niemand. Wer enthält sich 
der Stimme? - Die Fraktion der NPD und ein 
Abgeordneter der SPD. 

Das Gesetz hat den Ti t e 1 : 

Gesetz 
zur Änderung· des Gesetzes über die Schul
pflicht. 

Das Gesetz ist damit a n g e n o m m e n. Die Ge
setzesvorlage ist erledigt. 

Den Punkt 8 ·der Tagesordnung da:r:f ich zunächst 
zurückstellen. Ich darf gleich generell den Bericht
erstattern zur Kenntnis bringen, was sie längst 
wissen, nämlich daß es sich bei diesen folgenden 
Punkten um einstimmige Beschlüsse handelt. Ich 
rufe also auf den Punkt 9: 

Antrag der Abgeordneten Dick, Schaller 
W. und anderer betreffend überbezirkliche 
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Ausgleichsvermittlungen von Arbeitslosen 
im Zonenrandgebiet und Grenzland (Bei

lage 818) 

Über die Beratungen des Ausschusses. für Grenz
landfragen (Beilage 880) berichtet der Herr Abge
ordnete Wösner. Ich erteile ihm das Wort. 

Wösner (CSU), B er i c h t erst a t t e r : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für Grenz
landfragen hat sich in seiner 8. Sitzung am 6. März 
1968 mit dem Antrag, der eben aufgerufen worden 
ist, abgedruckt auf B e i 1 a g e 818, eingehend be
schäftigt. Berichterstatter war ich, Mitberichterstat
ter der Herr Kollege Fr i e d r i c h. Außer den Be
richerstattern beteiligten sich an der Aussprache 
die Herren Kollegen Dr. Warnke, Dr. Fischer, Dick, 
Schaller Willy, Weber, Sichler, Börner, Bachmann, 
Weig, Wach.er. Es kam zu einer Umformulierung 
des Antrags, der nun wie folgt lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, beim Bund 
und der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung dahin zu wir
ken, daß aus arbeitsmarkt- und sozialpoliti
schen Erwägungen überbezirkliche Ausgleichs
vermittlungen von Arbeitslosen aus wirtschaft
lichen Problemkreisen im Zonenrandgebiet so
wie aus anderen wirtschaftssch.wachen Berei
chen unter Androhung von Sperrfristen grund
sätzlich. unterbleiben, um eine weitere Ab
wanderung zu vermeiden und die eingeleite
ten wirtschaftlichen Strukturverbesserungs
maßnahmen nicht zu stören. 

Der Beschluß ist einstimmig gefaßt worden. 
Ich bitte das Hohe Haus, dem beizutreten. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für Sozial- und Gesundheitspolitik 
(Beilage 1071) berichtet der Herr Abgeordnete 
Lucke. Ich erteile ihm das Wort. 

lucke (CSU), B er ich t erstatte r : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren. Der Aus
schuß für Sozial- und Gesundheitspolitik hat sich 
in seiner 21. Sitzung am 9. Mai mit dem 
eben vom Kollegen Wösner behandelten Antrag, 
betreffend überbezirkliche Ausgleichsvermittlun
gen von Arbeitslosen im Zonenrandgebiet und 
Grenzland, abgedruckt auf B e i 1 a g e 818, befaßt. 
Berichterstatter war ich, Mitberichterstatter war 
Herr Kollege So 1 dm an n. 

Als B e r i c h t e r s t a t t e r bin ich kurz auf die 
Situation im Grenzland und im Zonenrandgebiet 
eingegangen, wie sie sich im .ersten Vierteljahr des 
Jahres 1968 in bezug auf die Arbeitslosenzahl dar
gestellt hat. Es muß leider damit gerechnet wer
den, daß auch im nächsten Winter ähnliche Er
scheinungen auf dem Arbeitsmarkt auftreten wer
den. Daher ist jede Bemühung der Bayerischen 
Staatsregierung und des Landtags, im Sinne der 
Antragsteller tätig zu werden, zu begrüßen. Aller
dings mußte in diesem Zusammenhang auch auf die 
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des 

AVAVG hingewiesen werden, die der Verwirkli
chung des Antrags gewisse Grenzen setzen. 

Den Ausführungen des Berichterstatters schloß 
sich eine rege Aussprache an, an der sich die Ab
geordneten Soldmann, Sch.aller, Börner, Kamm, 
Praml und der Vertreter der Staatsregierung be
teiligten. Alle Redner haberi die Dringlichkeit her
vorgehoben und von verschiedenen Seiten beleuch
tet. 

Dem Ausschuß lag auch die vom Ausschuß für 
Grenzlandfragen gewählte Fassung des Antrags 
vor, nämlich auf der B e i 1 a g e 880. Der Aus
schuß hat dieser geänderten Fassung eins tim-' 
m i g seine Zustimmung gegeben. Ich bitte das 
Hohe Haus, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Ab s tim -
m u n g. Der Abstimmung liegt die Bei 1 a g e 880 
zugrunde. 

Wer dem auf dieser Beilage abgedruckten ein
stimmigen Beschluß zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Ich bitte um die Gegen
probe? - Enthaltungen? - Einstimmig an
genommen. 

Ich rufe dann auf Punkt 10 der Tagesord
nung: 

Antrag der Abgeordneten Roßkopf und 
Röhrl betreffend Bereitstellung preis

günstiger Energie (Beilage 988) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirt
schaft und Verkehr (Beilage 1069) berichtet der 
Herr Abgeordnete Dr. Wilhelm. 

Dr. Wilhelm (CSU), Berichterstatter : 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr behandelte 
in seiner 27. Sitzung am 9. Mai .den Antrag auf 
Bei 1 a g e 988. Mitberichte.rstatter war Herr Kol
lege Es s 1. Bei der B e richte r s t a t tun g habe 
ich auf die seinerzeitige zustimmende Beschlußfas
sung des Ausschusses über den Antrag auf Bei·-
1 a g e 615 verwiesen. Nach dem vorliegenden An
trag auf Beilage 988 wird die Staatsregierung er
sucht, in Fortführung ihrer Bemühungen die Ko
stenvorteile großer Stromenergieeinheiten in be
sonderem Maß für die Verbesserung der Standort
bedingungen nutzbar zu machen. 

Der Mitberichterstatter Es s 1 vertrat die An
sicht, daß der Antrag für die bayerische Wirtschaft 
geradezu lebenswichtig sei, weil nur durch bessere 
Kooperation und durch Zusammenschluß von Un- · 
ternehmungen bei Erzeugung und Verteilung ein 
preisgünstiges Angebot erzielt werden könne. Er 
hielt es auch für wichtig, Erzeugung und Vertei
lung von Strom in eine Hand zu legen. 

An der weiteren Aussprache beteiligten sich 
Staatsminister Dr. Sch.edl sowie die Abgeordneten 
Binder, Fröhlich, Roßkopf und Essl. Der Mit b e -
r i c h t e r s t a t t e r wies noch darauf hin, daß zur 
preisgünstigen Energieversorgung mehr als nur die 
elektrische Energie gehöre, weswegen er die ge
samte Energiesituation beleuchtet habe. 
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Der Mitberichterstatter schlug dann vor, den An
trag auf Beilage 988 durch folgenden Abschnitt zu 
erweitern: 

Die Staatsregierung möge im Rahmen ihrer 
Bemühungen auch prüfen, inwieweit 
1. durch Kooperation oder Zusammenschluß 

der Energieunternehmen bei Erzeugung und 
Verteilung, 

2. durch Zusammenführung von Energieerzeu
gung und -verteilung in einer Hand 

preisgünstigere Energie angeboten werden 
kann. 

Staatsminister Dt. S c h e d 1 hielt dem entgegen, 
daß in dieser Erweiterung ein Zusammenschluß 
oder eine Kooperation aller Energieunternehmen 
verlangt werde. Es gehe aber nicht an, Kohle, Gas 
und Öl zusammenführen zu wollen. 

Bei der Schlußabstimmung ergab sich folgendes 
Bild: Der Antrag des Mitberichterstatters Essl 
auf Ergänzung des Antrags auf Beilage 988 wurde 
mit 12 : 8 : 1 Stimmen abgelehnt. Dem An t r a g 
auf B e i 1 a g e 988 wurde in unveränderter Form 
einstimmig beigepflichtet. Ich bitte Sie, diesem Be
schluß zuzustimmen. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für den Staatshaushalt und Finanzfra
gen (Beilage 1115) berichtet der Herr Abgeordnete 
Dr. Merkt. 

Dr. Merkt (CSU), Berichterstatter : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für den 
Staatshaushalt und Finanzfragen hat sich mit dem 
auf B e i 1 a g e 988 vorliegenden Antrag in seiner 
45. Sitzung am 11. Juni 1968 befaßt. Mitbericht
erstatter war Herr Kollege Ir 1 in g er , Bericht
erstatter war in Vertretung von Herrn Kollegen 
Freundl ich selbst. An der Aussprache beteiligten 
sich die Abgeordneten Wengenmeier, Wimmer, 
Schuster, Kuhbandner, Dr. Hoegner und der Vor
sitzende Dr. Eisenmann. 

Der Antrag wurde nach längerer Debatte schließ
lich einstimmig mit folgender Maßgabe an
genommen: 

Nach dem Wort „380-kV-Höchstspannungsnetzes" 
sind die Worte „durch Bereitstellung öffentlicher 
Mittel gefördert wird" durch die Worte „nach Maß
gabe der im Haushalt des Bayerischen Staates be
willigten Mittel gefördert wird" zu ersetzen. Die 
Antragsteller sind mit dieser Abänderung einver
standen. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem beizutreten. 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren, 
wir kommen zur Abstimmung. Der Abstim
mung zugrunde liegt die Formulierung auf B e i -
lage 988 mit dem Abmaß, daß gemäß Beilage 
1115, also dem Beschluß des Haushaltsausschusses, 
der letzte Satzteil lautet: „nach Maßgabe der im 
Haushalt des Bayerischen Staates bewilligten Mit
tel gefördert wird". 

Wer dem die Zustimmung geben will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? 
- Keine. Stimmenthaltungen? - Ebenfalls keine. 
Einstimmig angenommen. 

Punk t 11, zunächst 11 a): 

Antrag der Abgeordneten Dr. Dr. von der 
Heydte und anderer betreffend Verwen
dung von einheimischen Baustoffen bei 
aus Landesmitteln finanzierten Bauten 

(Beilage 795) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirt
schaft und Verkehr (Beilage 1068) berichtet an 
Stelle des Herrn Kollegen Hemmerlein der Herr 
Kollege Röhrl. 

Röhrt (CSU), B er ich t erstatte r : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 27. Sit
zung vom 9. Mai 1968 den Antrag der Abgeord
neten von der Heydte und 31 weiterer Fraktions
kollegen, betreffend die Verwendung einheimischer 
Baustoffe bei aus Landesmitteln finanzierten Bau
ten - Bei 1 a g e 795 -, behandelt. Berichterstatter 
war Herr Kollege H e ni m e r 1 e in für Herrn 
Kollegen Popp, Mitberichterstatter Herr Kollege 
Demeter. 

B e r i c h t e r s t a t t e r und M i t b e r i c h t e r -
statte r haben das Anliegen unterstrichen. In der 
Aussprache wurde wiederholt betont, daß ähnliche 
Anträge bereits gestellt worden seien, das Ergeb
nis aber bis jetzt nicht befriedigend ausgefallen 
sei. 

Der An t r a g st e 11 er formulierte schließlich 
seinen Antrag in einen Prüfantrag um. Er lautet 
nunmehr: 

Die Staatsregierung wird ersucht, 

1. zu berichten, welche Maßnahmen getroffen 
worden sind, um sicherzustellen, daß bei Bau
ten, die ganz oder teilweise aus Landesmitteln 
finanziert werden, einheimische Baustoffe, ins
besondere einheimisches Holz und einheimische 
Natursteine, verwendet werden, soweit dies 
nicht der Natur der Sache nach ausgeschlossen 
ist; 

2. zu untersuchen, ob und inwieweit die wieder
holt in der Öffentlichkeit laut gewordenen 
Klagen über die Verwendung nicht einheimi
scher Baustoffe, vor allem bei öffentlichen Bau
ten, begründet sind. 

Das Ergebnis war, daß der Antrag in dieser ge
änderten Fassung e in s tim m i g , auch ohne 
Stimmenthaltung, angenommen wurde. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag die Zu
stimmung zu geben. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Ab s t im -
m u n g über die auf B e i 1 a g e 1068 enthaltene 
Formulierung. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Gegenstimmen? - Keine. Stimm
enthaltungen? - Ebenfalls keine. Einstimmig 
angenommen. 
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Wir kommen zu Punkt llb): 

Antrag der Abgeordneten Gabert, Fried
rich, Haase und Fraktion betreffend Zu
sammenfassung der Brandschutzbestim
mungen in der Novelle zur Bayerischen 

Bauordnung (Beilage 877) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirt
schaft und Verkehr (Beilage 1077) berichtet der 
Herr Kollege Friedrich. Ich erteile ihm das Wort. 

Friedrich (SPD), B er ich t er statte r : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! In der 28. 
Sitzung am 15. Mai befaßte sich der Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr mit dem Antrag der Ab
geordneten Gabert, Friedrich, Haase und Fraktion. 
Sie sehen den Wortlaut auf der Bei 1 a g e 877. 
Mitberichterstatter war der Herr Kollege Meyer , 
Berichterstatter war ich. 

Als B e r i c h t e r s t a t t e r wies ich darauf hin, 
daß es eine wesentliche Vereinfachung sei, wenn 
alle Brandschutzbestfmmungen in einem Katalog 
bei Artikel 16 zusammengefaßt würden; das würde 
Bauwerbern, Architekten und Genehmigungsbe
hörden die Arbeit wesentlich erleichtern. 

Der Herr Mitberichte r s t a tt er, Herr Kol
lege Meyer, w:ar auch für diese Vereinfachung, 
fragte jedoch, wieweit sie mit der Systematik der 
Bauordnung in Einklang zu bringen sei. 

Hierzu erklärte Ministerialdirigent Koch von 
der Obersten Baubehörde, daß es natürlich schwie
rig sei, wenn man die Brandschutzbestimmungen 
in einem Artikel zusammenfasse, weil auch die Be
stimmungen über Schallschutz, Wärme- und Stand
sicherheit in verschiedenen Artikeln des Gesetzes 
einzeln aufgeführt seien. 

Der Ausschuß hat dann den Antrag etwas ge
ändert und folgenden Wortlaut e i n stimm i g 
beschlossen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, im Zu
sammenhang mit der Novellierung der Baye
rischen Bauordnung zu prüfen, ob in Artikel 
16 alle Brandschutzbestimmungen, die jetzt in 
der Bayerischen Bauordnung an über 20 Stel
len verstreut aufgeführt sind, zusammengefaßt 
werden können. 

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, diesem 
Beschluß des Ausschusses für Wirtschaft und Ver
kehr zuzustimmen. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur A b s t im -
m u n g. Dieser liegt zugrunde die Formulierung 
des Antrags gemäß Bei 1 a g e 1077. 

Wer ihr beitreten will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig an
genommen. 

Punkt 12a): 

Antrag des Abgeordneten Mohrmann be
treffend Einführung einer Altersversor- · 

gung der noch ungesicherten Freien Be
rufe (Beilage 597) 

Über die Beratungen des Ausschusses für So
zial- und Gesundheitspolitik (Beilage 1070) berich
tet der Herr Kollege Kamm. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Kamm (SPD), Be r i c h t erst a t t er : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Sozialpolitik und Gesundheitswesen hat sich in 
seiner 21. Sitzung am 9. Mai mit dem Antrag des 
Kollegen Mohrmann, ausgedruckt auf B e i 1 a g e 
597, beschäftigt. Der Antrag wünscht von der 
Staatsregierung eine Untersuchung über die Mög
lichkeit der Einführung einer Altersversorgung der 
noch ungesicherten freien Berufe und eine Bericht
erstattung darüber an den Bayerischen Landtag. 

Mitberichterstatterin war Frau Kollegin S c h 1 e i -
c her, Berichterstatter war ich selbst. An der Dis
kussion beteiligten sich der Vorsitzende des Aus
schusses, der Abgeordnete Weishäupl, die Kollegen 
Lucke, Dr. Soenning, Dr. Cremer, Loos und Mohr
mann als Antragsteller. 

Der Antrag wurde in der vorgelegten Fassung 
einst im ni i g angenommen. Er ist auf der Bei
lage 597 ausgedruckt. Ich bitte, diesem einstimmi
gen Beschluß des Ausschusses beizutreten. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Ab s t im - _ 
m u n g. Die Abstimmung erfolgt über den Antrag 
in seiner ursprünglichen Formulierung auf B e i -
1 a g e 597. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung. Im 
übrigen e in s t i m m i g angenommen. 

Darf ich meine beiden Schriftführerinnen daran 
erinnern, daß ihre Anwesenheit dem Zweck dient, 
für mich zu schauen, weil ich lesen und sprechen 
muß. 

(Zuruf von der CSU: Sie wollten ja selbst 
angeschaut werden!) 

- Das ist eine unsachliche Bemerkung. Ich muß 
mich schützend vor meine Schriftführerinnen stel
len. Sie waren so mit Aug und Ohr in die Abstim
mung versunken, daß sie es offenbar übersehen 
haben. 

Punkt 12 muß ich zurückstellen, weil sowohl 
der Minister wie der Staatssekretär vom Mini
sterium für Arbeit und soziale Fürsorge heute 
nachmittag dringend verreisen mußten und erst 
morgen zurückkommen. Da hier eine Aussprache 
erfolgt, ist die Anwesenheit des zuständigen Res
sortministeriums notwendig. 

Ich rufe auf Punkt 13: 

Antrag des Abgeordneten Sonntag betref
fend finanzielle Hilfe für die Unwetter
geschädigten der Stadt Münchberg und der 

Gemeinde Weißdorf (Beilage 1044) 

und 

Antrag des Abgeordneten Kamm betref
fend- finanzielle Hilfe für die Unwetter-
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geschädigten des Landkreises Feuchtwan- . 
gen (Beilage 1045) 

Über die Beratungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt und Finanzfragen (Beilage 1116) be
richtet der Herr Kollege Kuhbandner. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Kuhbandner (SPD), B e r i c h t e r s t a t t e r : 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die 
Herren Abgeordneten Sonntag und Kamm haben 
die Staatsregierung mit Anträgen ersucht, für un
wettergeschädigte Gemeinden Sofortmaßnahmen 
zu treffen, der Herr Abgeordnete Sonntag fÜr Un
wettergeschädigte im Raum Münchberg und Kol
lege Kamm für Unwettergeschädigte im Landkreis 
·Feuchtwange:tL 

Der Ausschuß für den Staatshaushalt und Fi
nanzfragen hat sich in seiner 45. Sitzung vom 
11. Juni 1968 mit diesen Anträgen befaßt. 

Als B e r i c h t e r s t a t t e r habe ich dort fest
gestellt, daß die Anträge auf dem für Katastro-

. phenfälle eingeplanten Haushaltsansatz fußen, so 
daß keine zusätzliclien Mittel erforderlich wür
den. Man möge den Anträgen im Rahmen der 
Finahzhilferichtlinien entsprechen. 

Der Mit b e r i c h t er s t a t t e r hat sich dem 
angeschlossen. 

Nachdem der Antragsteller, Herr Sonntag, 
selbst im Ausschuß anwesend war, hat er eine 
Schadenssumme allein für einen Bauern in Buch
harn mit 250 000, DM genannt. Der Vertreter der 
Staatsregierung, R,egierungsdirektor He ß d ö r -
f er~ · teilte mit, daß von der Regierung 0 b er -
franken für alle Fälle von UnwettersChäden 
lediglich 422 000 Mark gemeldet worden seien, und 
war über diesen Einzelschaden erstaunt. 

Herr Ministerialrat Ger 1 ich vom Landwirt
schaftsministerium stellte fest, daß die Regierung 
von Oberfranken für die unwettergeschädigten 
Bauern im L~ndkreis Münchberg bisher nur 70 000 
Mark an Gebäudeschäden in zwä Fällen und ge
werblic4e Schäden von 133 000 Mark gemeldet ha
be. 

Die Frage des Herrn Abgeordneten 0 s p a 1 d , 
ob die Mittel für die Regelung der Unwetter
schäden ausreichen, bejahten die Regierungs -
ver tr et er. 

Der Ausschuß für den Staatshaushalt und Finanz
fragen faßte folgenden e i n s t i mm i g e n Be
schluß: 

' Die Staatsregierung wird J!rsucht, zur Mil-
derung der Unwetterschäden des Jahres 1968 
in Ober'- und Mittelfranken eine staatliche 
Finanzhilfeaktion einzuleiten. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Beschluß des Fi
nanzausschusses beizutreten. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Ab s tim -
m u n g. Die beiden Anträge fanden eine gemein
schaftliche Formulierung in dem Ausschußbeschluß 
auf Bei 1 a g e 1116. Er liegt der Abstimmung zu• 
grunde. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich urh ein 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenom
men. 

Meine Damen und Herren! Von der Tagesord
nung sind noch offen die Punkte 12 b und 8 und 
außerdem die Erste Lesung gemäß der N~chtrags
tagesordnung, die ich erst morgen aufrufen werde, 
damit Sie sich mit der Materie befassen können. 

Für heute darf ich, Ihr Einverständnis voraus
gesetzt, die Sitzung schließen. 

(Schluß der Sitzung.: 17 Uhr 53 Minuten) 


